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1 VORBEMERKUNGEN 

1.1 Stand des bestehenden Flächennutzungs- und Landschaftsplanes, Anlass für die Fortschreibung 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städte-
bauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.  
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Wiedergeltingen wurde 
im Jahr 2009 rechtswirksam. Seitdem wurde der Flächennutzungsplan 3-mal geändert. 
Aufgrund der aktuellen städtebaulichen bzw. ortsplanerischen Entwicklung, welche insbesondere die geänderten 
Anforderungen an bestimmte Flächennutzungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich betrifft, ist es erfor-
derlich, den Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan fortzuschreiben und damit eine Grund-
lage für die Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde für die nächsten 10-15 Jahre zu schaffen:  
- So wurden im Jahr 2025 vom Gemeinderat das sog. Innenentwicklungskonzept sowie ein Rahmenplan für den 

Altort beschlossen, deren Ergebnisse nun in den Flächennutzungsplan überführt werden sollen. 
- In diesem Zusammenhang soll die Ausweisung von Wohnbauflächen auf Grundlage der im Rahmen des In-

nenentwicklungskonzeptes aktuell erstellten Prognose zur Bevölkerungsentwicklung und zum Wohnflächenbe-
darf angepasst werden. 

- Mehrere Flächen, die aufgrund mangelnder Verkaufsbereitschaft seit vielen Jahren und auch in absehbarer 
Zukunft nicht für eine Bebauung zur Verfügung stehen oder die aus landschaftsökologischen Gründen bzw. 
aus Gründen der Klimaanpassung von Bebauung freizuhalten sind, sollen aus der Darstellung des Flächen-
nutzungsplanes als Bauerwartungsland zurückgenommen werden. 

- Mehrere dargestellte Bauflächen sollen bezüglich der angestrebten Nutzungsart überprüft und aktualisiert wer-
den. 

- Der Sinn einer Aufrechterhaltung des gemeindlichen Planungszieles einer großräumigen Ortsumfahrung für die 
Ortslage von Wiedergeltingen soll überprüft und inhaltlich abgewogen werden. 

- Die landschaftsplanerischen Zielsetzungen - insbesondere im Hinblick auf die aktuellen Themen Klimawandel, 
Klimaanpassung, Wasser, Erneuerbare Energien, Ausgleichsflächen nach Baugesetz und Naturschutzrecht - 
sollen ebenfalls überprüft und aktualisiert werden. Eine vollständige Neuaufstellung des Landschaftsplanes ist 
jedoch nicht vorgesehen. 

- Die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan erfolgt nach den Vorgaben 
des Baugesetzbuches (BauGB). So werden die verschiedenen Belange gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauGB be-
rücksichtigt, und die Darstellung der Flächennutzungen erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 BauGB.  

- Neben dem Bestand und den beabsichtigten gemeindlichen Planungen stellt der Flächennutzungsplan mit in-
tegriertem Landschaftsplan darüber hinaus Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen von Planungen 
Dritter dar, die im Rahmen der gemeindlichen Planungen zu berücksichtigen sind, wie z.B. Schutzgebiete, Bo-
dendenkmäler, überörtliche Versorgungsleitungen. 

- Im Zuge der Fortschreibung wird die Kartenbasis in das digitale XPlanung - Datenaustauschformat überführt, 
welches einen verlustfreien Austausch von Daten und Informationen zwischen den Planungsakteuren unter-
stützt und somit Verwaltungsvorgänge im Bereich der raumbezogenen Planung effektiver gestaltet und quali-
tativ verbessert. 

Die nachfolgend aufgelisteten wesentlichen Änderungen wurden vorgenommen:  

Wohnbauflächen 
- W1 Ostertauschwiesen - Umwidmung der Wohnbaufläche in eine Fläche für die Landwirtschaft 
- W3 Westlich Bahnhofstraße II - Lehbüchelweg - Überwiegende Umwidmung der Wohnbaufläche in eine Fläche 

für die Landwirtschaft, kleinräumige Umwidmung von bisher dargestellter Wohnbaufläche in Mischbaufläche 
- W4 Westlich der Bahnhofstraße III - Überwiegende Umwidmung der bisher dargestellten Wohnbaufläche in 

eine Fläche für die Landwirtschaft  
- W5 Westlich der Steingadener Straße - Umwidmung von ca. einem Drittel der bisher dargestellten Wohnbau-

land-Planungsfläche in eine Grünfläche  
- W8 und W9 Riedgarten - Umwidmung der bisher dargestellten unbebauten Wohnbaufläche in eine Fläche für 

die Landwirtschaft 
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 Lage der Gemeinde Wiedergeltingen im Raum  1 

rote Umrandung: Gemeindegebiet  

Gemäß der Einstufung im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) zählt das Gemeindegebiet zum Allgemei-
nen ländlichen Raum mit besonderem Handlungsbedarf. Nächstgelegenes Oberzentrum ist die Stadt Kaufbeuren, 
die nächstgelegenen Mittelzentren sind Buchloe (Lkrs. Ostallgäu), Bad Wörishofen und Mindelheim (Lkrs. Unter-
allgäu) sowie Landsberg am Lech (Lkrs. Landsberg am Lech).  

                                                           
 

1 (BayernAtlas, 2025) 
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 Ausschnitt aus der Strukturkarte des LEP Bayern 2 

 

 
 Ausschnitt aus der Raumstrukturkarte des Regionalplanes 3  

 

2.2 Verkehrslage und Anbindung an überörtliche Verkehrssysteme 

 ist durch die den Ort von West nach Ost querende Kreisstraße (MN 10 / OAL 18) sowie die Autobahn-Anschluss-
stellen Buchloe / Wiedergeltingen und Bad Wörishofen / Türkheim, beide etwa 3,5 km vom Ortskern entfernt, gut in 
das überregionale Straßennetz eingebunden. Die Autobahn A 96 selbst quert das Gemeindegebiet in ost-westli-
cher Richtung. 

                                                           
 
2 (Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), 2023) 
3 (Regionalverband Donau-Iller, 2024) 
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Die Nachbargemeinden Buchloe und Türkheim sowie das Mittelzentrum Bad Wörishofen sind über die Kreisstraße, 
die Nachbarorte Amberg, Weicht und Stockheim jeweils über Ortsverbindungsstraßen innerhalb weniger Minuten 
zu erreichen. 
Die Bahnlinie München - Buchloe - Memmingen - Lindau (Hauptstrecke) verläuft ebenfalls in ost-westlicher Rich-
tung und etwa parallel zur Bundesautobahn durch das Gemeindegebiet.  
Der frühere Wiedergeltinger Bahnhof ist heute nicht mehr in Betrieb, sondern in Privatbesitz.  
Über Buchloe bzw. Türkheim Bahnhof besteht die Möglichkeit, am Schienenverkehr der Deutschen Bahn teilzu-
nehmen. 
Die Entfernungen zu den nächsten größeren Städten betragen: 

bis Augsburg ca. 50 km 
bis Memmingen ca. 40 km 
bis Kaufbeuren ca. 25 km 
bis Landsberg ca. 20 km 
bis zur Kreisstadt Mindelheim ca. 16 km 
bis Bad Wörishofen ca. 10 km 
bis Buchloe ca.   5 km 

2.3 Geographische Lage, Natur- und Landschaftsraum  

Das Gemeindegebiet gehört naturräumlich zur Iller-Lech-Schotterplatte, die im Wesentlichen durch die Eiszeiten 
in den letzten 30.000 Jahren geprägt wurde. 
Charakteristisch für den Naturraum sind die von Süden nach Norden führenden Gewässer mit alluvialen Ablage-
rungen und daran angrenzende diluviale Kiesschotter sowie ebenfalls vorrangig in Nord-Südrichtung verlaufende 
tertiäre, meist bewaldete Geländerücken. 
Entsprechend wird auch das Plangebiet durch einen schmalen, höchstens 500 m breiten, bewaldeten Höhenzug 
(25 - 40 m hoch) in Nord-Südrichtung gegliedert. Dieser stellt die Verlängerung der östlichen Wertachleite dar, 
welche noch in Kaufbeuren-Neugablonz deutlich ablesbar ist. In der Folge gehört der westliche Teil von zur 
Wertach-Niederung, der östliche Teil zur Niederung, die von Hungerbach, Gennach und Singold durchflossen wird. 
Die Wertach wurde im 19. Jahrhundert begradigt, nach dem 2. Weltkrieg wurde der Wertachstausee angelegt. Von 
den nahezu naturnahen Altwässern blieb nur der südliche Teil des Mühlbaches erhalten, der der Wiedergeltinger 
Mühle und  - weiter nördlich begradigt -  den Salamanderwerken in Türkheim zur Energiegewinnung dient. Der 
Mühlbach stellt die westliche und nordwestliche Gemeindegrenze dar. 
Vom ehemals ausgedehnten Auwald der Wertach sind nur noch Restflächen entlang der Wertach verblieben, die 
wegen ihrer vielfältigen Bedeutung für Grundwasser, Ökologie, Biotopschutz und Landschaftsbild im Jahr 1992 als 
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen wurden. Die ursprünglich wegen des hohen Grundwasserstandes in der 
Wertachebene fast ausschließlich als Wiesen genutzten offenen Flächen werden seit der Grundwasserabsenkung 
(Melioration) auch als Ackerflächen genutzt. 
Die Ebene östlich der Ortslage von weist im Bereich des Wiedergeltinger Wäldchens hoch anstehenden Almkalk 
und Flugsande auf, welche einen besonderen Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten erzeugen (vgl. 
Kap. 3.5.1). Der nördlich daran anschließende Bereich ist überaus eben und wurde früher von Hungerbachver-
zweigungen durchflossen. Im Nordosten des Gemeindegebietes führte dies zu besonders feuchten, bereichsweise 
sogar anmoorigen Flächen. Bis zur Aufnahme der Urkataster in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es hier 
große Gemeinde- oder Gemeinschaftsgründe (Allmende-Viehweiden), die in der Folgezeit auf private Grundstück-
seigentümer aufgeteilt wurden. 
Die Ortschaft entstand genau an der Stelle, wo der bewaldete Höhenrücken zwischen Wertach und Hungerbach-
/Gennachebene unterbrochen und eine topographisch nahezu ebene Verbindung zwischen den Talräumen gege-
ben ist. Dieser Einschnitt wurde möglicherweise durch die eventuell früher an dieser Stelle verlaufene Wertach 
oder nach Westen ablaufende Schmelzwässer (Angergraben) hergestellt. 
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 Ausschnitt aus der Digitalen Geologischen Karte von Bayern 4  

Blaue Umrandung: Gemeindegebiet Wiedergeltingen, 
rote Umrandung: Siedlungsbereiche 

 

1  Flussablagerung, holozän 

2  Schmelzwasserschotter,  
 spätwürmzeitlich 
 Spätglazialterrasse 2 

3 Schmelzwasserschotter,  
 spätwürmzeitlich 
 Spätglazialterrasse 1 

4 Schmelzwasserschotter,  
 hochwürmzeitlich 
 Niederterrasse 2 

5 Schmelzwasserschotter,  
 hochwürmzeitlich 
 Niederterrasse 1 

6 Alm (Wiesenkalk), holozän 

7 Abschwemmmasse  
 pleistozän bis holozän 

8 Moräne (Till), risszeitlich 

9 Lehm, umgelagert,  
 pleistozän bis holozän 

10 Niedermoortorf 

11 Künstliche Ablagerung 

 

Im Bereich des im Südosten des Plangebietes gelegenen "Wiedergeltinger Wäldchens" befindet sich innerhalb der 
würmeiszeitlichen Niederterrassenschotter ein "verinseltes" Vorkommen an Sinterkalk (Alm, Kalktuff), das sich wei-
ter nördlich auf dem Gemeindegebiet der Gemarkung Amberg vergleichsweise großflächig fortsetzt. Diesem ist am 
Südende des nördlichen Altmoränenteilstücks bzw. im nördlichen Bereich der Senke zwischen den beiden Höhen-
rückenteilen ein Torf-Vorkommen vorgelagert.  
Alluviale Ablagerungen der Fließgewässer (Schwemmland, meist Jungholozän) sind im Nah- bzw. Auenbereich 
der Wertach anzutreffen. Diese bilden zusammen mit den daran anschließenden kiesig-sandigen diluvialen Schot-
tern (alt- bis mittelholozän) den östlichen Wertachtalraum bis zur o. g. risseiszeitlichen Altmoräne. 

Relief 
Zusammen mit der Geologischen Übersichtskarte gibt die nachfolgende Karte "Topographie, Landschaftsgliede-
rung sowie -struktur" die topographische Situation der Landschaft im Bereich des Gemeindegebietes gut wieder. 
Zur Verdeutlichung der Reliefstruktur im Planungsgebiet wurden zusätzlich drei Schnitte entlang aussagekräftiger 
topographischer Geländeverläufe des Gemeindegebietes erstellt. Diese sind nachfolgend dargestellt. 

                                                           
 
4 (BayernAtlas, 2025) 
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2.5 Daten zur Flächennutzung 

Das Gemeindegebiet Wiedergeltingen teilt sich aktuell gemäß dem Bayerischen Landesamt für Statistik in folgende 
Flächenanteile. 

 Übersicht der Flächenanteile nach Art der Bodennutzung 2022 und 2023 in der Gemeinde  5 

Flächen- 
nutzung 

Fläche in ha 

2022 2023 

 ha % ha % 

Wohnbau- 
flächen 

35 3,0 35 3,0 

Industrie- und 
Gewerbe- 
flächen 

25 2,2 25 2,2 

Verkehrs- 
flächen 

66 5,7 66 5,7 

Landwirtschaft 780 67,5 779 67,4 

Wald 144 12,5 144 12,5 

Gewässer 25 2,2 25 2,2 

Gesamt 1.155 100 1.155 100 

 

3 ÜBERGEORDNETE PLANUNGSZIELE UND VORGABEN 

3.1 Landes- und regionalplanerische Ziele (Landesentwicklungsprogramm, Regionalplan) 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung und Landesentwicklung anzupassen. 
Grundsätze der Raumordnung als allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes 
(§ 3 Nr. 3 ROG) sind von öffentlichen Stellen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in der Abwägung 
oder bei der Ermessensausübung nach Maßgabe der dafür geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. 

Nachfolgend sind die wichtigsten übergeordneten Vorgaben des LEP und RP aufgelistet. In der nachstehenden 
Raumnutzungskarte des Regionalplanes sind die für das Gemeindegebiet einschlägigen Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete dargestellt, denen in der gemeindlichen Flächennutzungsplanung bzw. bei der Abwägung unterschiedlicher 
Belange und konkurrierender Nutzungen der Vorrang oder besonderes Gewicht zukommt. 

                                                           
 
5 (Statistik kommunal 2024 - Gemeinde Wiedergeltingen, 2025) 
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 Ausschnitt aus der Raumstrukturkarte des Regionalplanes 6 

Grün: Gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege (VRG) - PS B I 1 Z (5) 
Hellgelb: Gebiet für Landwirtschaft (VBG) - PS B I 2.1 G (3) 
Hellblau: Gebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz (VBG) - PS B I 5 G (4) 
Bahnlinie lila: Ausbau (VRG) - PS B V 1.2.1 Z (6) 
BAB 96 braun: Bestand (Kontinentaler Verkehr) 

Im südwestlichen Gemeindegebiet ist entlang der Wertach ein Vorranggebiet für Naturschutz und Landschafts-
pflege festgelegt (B I 1 Z (5)). Hier haben die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege Vorrang vor 
anderen raumbedeutsamen Funktionen und Nutzungen, sofern diese mit den vorrangigen Funktionen und Nutzun-
gen nicht vereinbar sind. 
Nahezu deckungsgleich ist mit dem Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege ist entlang der Wertach 
ein Vorbehaltsgebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz festgelegt (B I 5 G (4)). Vorbehaltsgebiete für vorbeu-
genden Hochwasserschutz sollen insbesondere von Bauflächen, Baugebieten und baulichen Anlagen freigehalten 
werden. Die Umwandlung von Dauergrünland in Ackerland oder von Auwald in eine andere Nutzungsart soll in den 
Vorbehaltsgebieten für vorbeugenden Hochwasser vermieden werden. 
Im Südwesten beim Stausee Irsingen sowie im Nordwesten bei der Wiedergeltinger Mühle reicht ein Vorbehalts-
gebiet für die Erholung in das Gemeindegebiet von Wiedergeltingen hinein (B I 6 G (5)). Umweltbelastungen, ein-
schließlich Lärmemissionen, sollen in diesen Gebieten möglichst gering gehalten und ggf. reduziert werden. 
Im nördlichen und westlichen Gemeindegebiet sowie südlich der Ortschaft Wiedergeltingen bis zur südlichen Ge-
meindegebietsgrenze wurden Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft festgelegt (B I 2.1 G (3)). In den Vorbehalts-
gebieten für Landwirtschaft kommt dem Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen bei der Abwägung gegenüber ent-

                                                           
 
6 (Regionalverband Donau-Iller, 2024) 
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gegenstehenden Nutzungen ein besonderes Gewicht zu. Eine Flächeninanspruchnahme durch landwirtschafts-
fremde Nutzungen soll nur bei Fehlen gleichwertiger, die Landwirtschaft geringer belastender Standortalternativen 
erfolgen. Landwirtschaftskonforme Nutzungen sind in den Vorbehaltsgebieten grundsätzlich zulässig. 
Für eine künftige Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Schienenstrecken in der Region ist u.a. die Bahnlinie [Buch-
loe] - Mindelheim - Memmingen - [Leutkirch (Allgäu)] als Fläche für einen mehrgleisigen Ausbau als Vorranggebiet 
festgelegt (zweigleisiger Ausbau) (B V 1.2.1 Z (6)). 
Berücksichtigung:  
Die Vorgaben des Regionalplanes hinsichtlich der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete werden durch die Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes beachtet. 

3.1.1 Raumkategorie, zentralörtliche Einstufung, Siedlungsentwicklung 

Raumkategorie, zentralörtliche Einstufung 

Die Gemeinde Wiedergeltingen liegt im Allgemeinen ländlichen Raum mit besonderem Handlungsbedarf (vgl. Lan-
desentwicklungsprogramm (LEP)7. Die Textfassung des LEP legt dabei folgende, allgemeine Grundsätze fest: 

(LEP) 2.2.5 Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums 
(G) Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass 
- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter entwickeln kann, 
- die Daseinsvorsorge in Umfang und Qualität gesichert und die erforderliche Infrastruktur weiterentwickelt wird,  
- seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit möglichst auch mit öffent-

lichen und nicht motorisierten Verkehrsmitteln versorgt sind,  
- er seine eigenständige, gewachsene Siedlungs-, Freiraum- und Wirtschaftsstruktur bewahren und weiterentwi-

ckeln kann und  
- er seine landschaftliche und kulturelle Vielfalt sichern kann.  
(G) Im ländlichen Raum soll eine zeitgemäße Telekommunikationsinfrastruktur geschaffen und erhalten werden. 
(G) Bei erforderlichen Maßnahmen zur Unterstützung des medizinischen Angebots soll die ausreichende Versor-
gung im ländlichen Raum, auch unter Einbeziehung der Telemedizin, besonders sichergestellt werden.  
(G) Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des ländlichen Raums soll gestärkt und weiterentwickelt werden. Hierzu 
sollen  
- günstige Standortbedingungen für die Entwicklung, Ansiedlung und Neugründung von Unternehmen sowie Vo-

raussetzungen für hochqualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen,  
- weitere Erwerbsmöglichkeiten, wie ökologisch orientierte dezentrale Energiebereitstellung und Verarbeitung 

regionaler Rohstoffe in Bau und Produktion, erschlossen,  
- die land- und forstwirtschaftliche Produktion erhalten,  
- Initiativen zur Vermarktung regionaler Produkte aus Land- und Forstwirtschaft sowie Handwerk ausgebaut und  
- insbesondere regionaltypisch oder kulturhistorisch ausgeprägte Formen von Tourismus und Erholung gestärkt 

und ausgebaut werden.  
(G) Den spezifischen Herausforderungen des dünn besiedelten ländlichen Raums soll in besonderem Maße Rech-
nung getragen werden. Hierzu sollen  
- ein leistungsfähiger Mobilfunkausbau besonders unterstützt,  
- die Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung durch zeitlich flexible, bedarfsgerechte Bedienformen des öffentli-

chen Verkehrs ergänzend gesichert,  
- die Ortskerne gestärkt und entwickelt und  

                                                           
 
7 (Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), 2023) 
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(G) Die Ausweisung neuer Siedlungsflächen soll vorhandene oder zu schaffende Anschlüsse an das öffentliche 
Verkehrsnetz berücksichtigen. 
(LEP) 3.1.3 Abgestimmte Siedlungs- und Freiflächenentwicklung  
(G) Auf die Freihaltung geeigneter, gliedernder Freiflächen und Landschaftsräume zum Erhalt der Biodiversität, zur 
Anpassung an den Klimawandel und zur Erhöhung der Lebensqualität, insbesondere in den stärker verdichteten 
Bereichen von Städten und Gemeinden, soll in der kommunalen Siedlungsentwicklung hingewirkt werden. 
(LEP) 3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung  
(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorrangig zu nutzen. Ausnah-
men sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begründet nicht zur Verfügung stehen. 

(RP) B III 1 Allgemeine Siedlungsentwicklung (Ergänzung zu vorgenannten Grundsätzen und Zielen) 
G (1) Die gewachsene dezentrale Siedlungsstruktur in der Region Donau-Iller soll erhalten und unter Rücksicht-
nahme auf die natürlichen Lebensgrundlagen entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung und der Wirtschaft 
weiterentwickelt werden. Dabei sollen die innerhalb der Region unterschiedlichen, landschaftsspezifischen Sied-
lungsformen erhalten werden. 
G (2) Eine Siedlungstätigkeit, die über die organische Entwicklung einer Gemeinde hinausgeht, soll insbesondere 
zur Stärkung der Zentralen Orte, der Siedlungsbereiche und der Entwicklungsachsen beitragen. 
G (3) Die weitere Siedlungstätigkeit soll sowohl im Wohnsiedlungsbereich als auch im gewerblichen Siedlungsbe-
reich zur Stärkung des ländlichen, insbesondere strukturschwachen Raumes der Region Donau-Iller beitragen. Die 
Eigenständigkeit des ländlichen Raumes soll erhalten und ausgebaut werden. 
Z (4) Eine Zersiedelung der Landschaft soll verhindert werden, indem besonders exponierte und weithin einsehbare 
Landschaftsteile wie landschaftsbestimmende Höhenrücken, Kuppen und die Hanglagen der die Landschaft der 
Region prägenden Flusstäler von einer Bebauung freigehalten werden. 
G (5) Bei der Planung neuer Wohn- und Gewerbegebiete soll unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gege-
benheiten auf eine flächensparende Bauweise geachtet werden. 
Z (6) Bei der Siedlungsentwicklung sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu 
nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen.  
G (7) In baulich stark verdichteten Städten und Gemeinden sollen bei der Neuausweisung von Baugebieten sowie 
bei Nachverdichtungen innerstädtische Grünstrukturen geschaffen oder erhalten werden, die für den Siedlungsbe-
reich bedeutsame klimatische, soziale oder ökologische Funktionen erfüllen.  
Z (8) Eine klare Trennung zwischen bebauten und unbebauten Flächen ist anzustreben. Die für das Landschaftsbild 
bedeutsamen Ortsränder und neuen Baugebiete sind durch Gehölzpflanzungen in die Landschaft einzubinden.  
  





Gemeinde Wiedergeltingen, Landkreis Unterallgäu Vorentwurf Begründung 
Fortschreibung Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan  Fassung vom 03.12.2025 
 

 23 
 

(G) Der Güterverkehr soll optimiert werden. Dazu sollen auch ausreichend Schnittstellen für die Kombination ver-
schiedener Verkehrsträger eingerichtet werden. 
(LEP) 4.2 Straßeninfrastruktur 
(G) Das Netz der Bundesfernstraßen sowie der Staats- und Kommunalstraßen soll leistungsfähig erhalten und 
bedarfsgerecht ergänzt werden. 
(G) Bei der Weiterentwicklung der Straßeninfrastruktur soll der Ausbau des vorhandenen Straßennetzes bevorzugt 
vor dem Neubau erfolgen. 
(G) Beim Erhalt und Ausbau der Straßeninfrastruktur sollen die Anforderungen für die Mobilität der Zukunft berück-
sichtigt werden. 
(LEP) 4.4 Radverkehr 
(G) Das Radwegenetz soll erhalten sowie unter Einbeziehung vorhandener Verkehrsinfrastruktur bedarfsgerecht 
ausgebaut und ergänzt werden.  
(G) Der Alltagsradverkehr im überörtlichen Netz soll möglichst auf baulich getrennten Radwegen geführt werden. 
(LEP) 6.1.1 Sichere und effiziente Energieversorgung  
(Z) Die Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Energie ist durch den im überragenden öffentlichen Inte-
resse liegenden und der öffentlichen Sicherheit dienenden Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur sicherzustel-
len und hat klimaschonend zu erfolgen. Zur Energieinfrastruktur gehören insbesondere  
- Anlagen der Energieerzeugung und -umwandlung,  
- Energienetze sowie  
- Energiespeicher.  
(G) Potenziale der Energieeinsparung und Energieeffizienzsteigerung sollen durch eine integrierte Siedlungs- und 
Verkehrsplanung genutzt werden. 
(LEP) 6.1.2 Höchstspannungsfreileitungen  
(G) Planungen und Maßnahmen zum Neubau oder Ersatzneubau von Höchstspannungs-freileitungen sollen ener-
giewirtschaftlich tragfähig unter besonderer Berücksichtigung der Wohnumfeldqualität der betroffenen Bevölkerung 
sowie der Entwicklungsmöglichkeiten der betroffenen Kommunen (z. B. für Bau-, Gewerbe- und Erholungsgebiete) 
und der Belange des Orts- und Landschaftsbildes erfolgen. Eine ausreichende Wohnumfeld-qualität der betroffe-
nen Bevölkerung ist in der Regel dann gegeben, wenn die Höchstspannungsfreileitungen folgende Abstände ein-
halten:  
- mindestens 400 m zu  

a) Wohngebäuden im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im Innen-bereich gemäß § 34 des Bau-
gesetzbuches, es sei denn Wohngebäude sind dort nur ausnahmsweise zulässig,  
b) Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen,  
c) Gebieten die gemäß den Bestimmungen eines Bebauungsplans vorgenannten Einrichtungen oder dem 
Wohnen dienen, und  

- mindestens 200 m zu allen anderen Wohngebäuden.  
Beim Ersatzneubau von Höchstspannungsfreileitungen sollen erneute Überspannungen von Siedlungsgebieten 
ausgeschlossen werden. 
(LEP) 6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien  
(Z) Erneuerbare Energien sind dezentral in allen Teilräumen verstärkt zu erschließen und zu nutzen.  
(G) Es sollen ausreichende Möglichkeiten der Speicherung erneuerbarer Energien geschaffen werden. Dabei 
kommt dem Energieträger Wasserstoff sowie der Wasserstoffwirtschaft eine besondere Bedeutung zu.  
(LEP) 6.2.3 Photovoltaik  
(G) Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen vorzugsweise auf vorbelasteten Standorten realisiert werden. An ge-
eigneten Standorten soll auf eine Vereinbarkeit der Erzeugung von Solarstrom mit anderen Nutzungen dieser Flä-
chen, insbesondere der landwirtschaftlichen Produktion sowie der Windenergienutzung, hingewirkt werden.  
(G) Im notwendigen Maße soll auf die Nutzung von Flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in landwirtschaft-
lich benachteiligten Gebieten hingewirkt werden.  
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(G) Auf einen verstärkten Ausbau der Photovoltaik auf Dachflächen und anderweitig bereits überbauten Flächen 
soll hingewirkt werden. 
(LEP) 6.2.4 Wasserkraft  
(G) Die Potenziale zur Wasserkraftnutzung sollen vorrangig durch Modernisierung und Nachrüstung bestehender 
Anlagen sowie durch den Neubau an bereits vorhandenen Querbauwerken und im Rahmen von erforderlichen 
Flusssanierungen erschlossen werden.  
(G) Auf einen nachhaltigen Ausbau der Wasserkraft als Speicher soll hingewirkt werden. 
(LEP) 6.2.5 Bioenergie  
(G) Die Potenziale der Bioenergie sollen nachhaltig genutzt werden.  
(G) Auf eine nachhaltige, umweltverträgliche Erzeugung nachwachsender Energierohstoffe soll in allen Landestei-
len hingewirkt werden. Das Zusammenwirken mit dem Freiraumschutz soll dabei besonders berücksichtigt werden.  
(LEP) 6.2.6 Tiefengeothermie  
(G) Die Potenziale der Tiefengeothermie sollen neben der Stromerzeugung insbesondere für die Wärmeversor-
gung und Wärmeverteilung ausgeschöpft werden.  
(G) Die Wärme aus Geothermie-Projekten soll durch Wärmeverbund- und Verteilleitungen von den Erzeugungs-
stätten zu den Verbrauchern in den Regionen Südbayerns gebracht werden. 

(RP) B V 1 Verkehr 
In der Raumnutzungskarte des Regionalplanes ist für eine künftige Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Schie-
nenstrecken in der Region ist u.a. die Bahnlinie [Buchloe] - Mindelheim - Memmingen - [Leutkirch (Allgäu)] als 
Fläche für einen mehrgleisigen Ausbau als Vorranggebiet festgelegt (zweigleisiger Ausbau) (B V 1.2.1 Z (6)). 
G (1) Die Verkehrsinfrastruktur in der Region soll so erhalten und ländergrenzüberschreitend weiterentwickelt wer-
den, dass sie zur Stärkung und langfristigen Sicherung der Region als attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum 
beiträgt und die angestrebten Flächennutzungen ermöglicht. Das Gesamtverkehrssystem soll dazu so entwickelt 
werden, dass es  
- die Einbindung der Region in das nationale und transeuropäische Netz sowie Verbindungen mit benachbarten 

Regionen sicherstellt und weiter verbessert,  
- eine flächenhafte innerregionale Erschließung gewährleistet und Erreichbarkeitsdefizite von Regionsteilen ab-

baut,  
- die Anbindung zentralörtlicher Einrichtungen sowie die Verkehrsverhältnisse in den Verdichtungsräumen weiter 

verbessert,  
- den Anteil des Umweltverbundes am Gesamtverkehrsaufkommen steigert und damit einen Beitrag zur Erhö-

hung der Leistungsfähigkeit des Gesamtverkehrssystems leistet,  
- einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele im Verkehrssektor leistet, 
- im Sinne einer integrierten Verkehrs- und Siedlungsplanung verkehrsträgerübergreifende Mobilitätsangebote 

(integriertes Gesamtverkehrssystem) unterstützt und nach dem Prinzip der kurzen Wege zur Verkehrsreduzie-
rung und Verkehrsvermeidung beiträgt,  

- den spezifischen Mobilitätsanforderungen der gesamten Bevölkerung Rechnung trägt und eine nachhaltige 
Versorgung für alle Bevölkerungsgruppen sicherstellt,  

- eine Vernetzung durch verkehrsmittelübergreifende, digitale Systeme unterstützt und damit eine Grundlage für 
regionale Mobilitätsplattformen schafft,  

- die Bündelung der Verkehre entlang der Verbindungen des großräumigen und überregionalen Verkehrs fördert, 
und  

- optimale Voraussetzungen für den Güterverkehr bereitstellt.  
G (2) Die Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur soll unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheit und 
Gesundheit der Bevölkerung sowie der Belange von Natur und Landschaft und unter sparsamer Inanspruchnahme 
von Fläche erfolgen. Maßnahmen zur Optimierung der bestehenden Infrastruktur sollen dabei Vorrang vor einem 
Aus- und insbesondere Neubau haben. Um der Zerschneidung von Freiräumen entgegenzuwirken, soll bei Neubau 
eine Bündelung der Trassen angestrebt werden.  
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(RP) B V 1.1 Straßenverkehr 
G (1) Das Straßennetz der Region soll erhalten sowie leistungsfähig weiterentwickelt werden. Die Verbindungen 
der Region zu den europäischen Metropolregionen und zu den benachbarten Regionen sowie die innerregionale 
Erschließung sollen verbessert werden. Die Straßenplanungen sollen ländergrenzüberschreitend abgestimmt wer-
den. 
G (3) Bei der Weiterentwicklung des Straßennetzes der Region soll der Optimierung des Straßennetzes Vorzug 
gegenüber dem Aus- und insbesondere dem Neubau eingeräumt werden. Bei notwendigen Neu- und Ausbaumaß-
nahmen sollen die Eingriffe in Landschaft und Natur, unter sparsamer Inanspruchnahme von Fläche, möglichst 
gering gehalten werden. 
G (4) Die Belastungen durch den Straßenverkehr, insbesondere durch Schadstoffe und Lärm, sollen reduziert 
werden. Zur Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität sowie zur Erfüllung zentralörtlicher Funktionen sollen 
innerörtlich die negativen Auswirkungen durch den Straßenverkehr reduziert werden. 
G (6) Zur Steigerung des Anteils alternativ angetriebener Fahrzeuge am Gesamtverkehrsaufkommen soll das Netz 
an Tank- und Lademöglichkeiten für alternativ angetriebene Fahrzeuge flächendeckend in der Region ausgebaut 
werden. 
(RP) B V 1.3 Öffentlicher Personennahverkehr 
G (1) Der öffentliche Personennahverkehr soll in der gesamten Region so verbessert und ausgebaut werden, dass 
er eine geeignete Alternative zum Individualverkehr darstellen kann. Für einen leistungsfähigen öffentlichen Per-
sonennahverkehr soll eine entsprechende Infrastruktur bereitgestellt werden.  
G (2) Für die Sicherstellung der Erreichbarkeit aller Regionsteile soll der öffentliche Personennahverkehr im Sinne 
eines Integrierten Verkehrssystems weiterentwickelt und die Verknüpfung des öffentlichen Personennahverkehrs 
auf Schiene und Straße nach den Prinzipien des Integralen Taktfahrplans weiter verbessert werden. Der öffentliche 
Personennahverkehr soll zwischen den Nahverkehrsräumen und über die Landesgrenze hinweg koordiniert wer-
den.  
(G) (5) Die Erreichbarkeit von zentralörtlichen Einrichtungen sowie von sonstigen Einrichtungen mit hoher verkehrs-
induzierender Wirkung mit dem öffentlichen Personennahverkehr soll weiter verbessert werden.  
G (6) Die flächenhafte Erschließung der Region durch die Anbindung der ländlichen Räume an die Zentralen Orte 
mit dem öffentlichen Personennahverkehr soll weiter verbessert werden. Zur Steigerung der Standortqualität und 
Wettbewerbsfähigkeit des ländlichen Raumes soll eine ganztägige Mindestbedienung im öffentlichen Personen-
nahverkehr, ggf. durch den Einsatz flexibler Bedienungsangebote, gewährleistet werden.  
G (9) Es soll ein mindestens die gesamte Region umfassender Geltungsbereich von Fahrscheinen für Fahrten mit 
dem öffentlichen Personennahverkehr geschaffen werden. Dazu sollen die Möglichkeiten der Digitalisierung ge-
nutzt sowie die Einrichtung eines die gesamte Region umfassenden Verkehrsverbundes geprüft werden.  
G (10) Die Verbindungen und Angebote des öffentlichen Personenverkehrs sollen für alle Bevölkerungsteile nutz-
bar sein. Auf eine barrierefreie Ausgestaltung der Bahnhöfe, Haltepunkte und Haltestellen sowie deren Ausstattung 
und Zuwegungen als auch der Fahrzeuge und der Angebote des öffentlichen Personenverkehrs soll hingewirkt 
werden. 
(RP) B V 1.4 Güterverkehr 
G (1) Das Güterverkehrssystem in der Region soll bedarfsgerecht weiterentwickelt und optimiert werden. Das Gü-
terverkehrssystem soll ländergrenzüberschreitend abgestimmt werden.  
G (2) Die Weiterentwicklung des Güterverkehrssystems in der Region soll raum- und siedlungsverträglich erfolgen. 
Zum Schutz der Bevölkerung vor negativen Auswirkungen durch den Güterverkehr sollen Anlagen und Einrichtun-
gen mit einem hohen Güterverkehrsaufkommen möglichst an Standorten mit direkter Anbindung an die großräu-
mige und überregionale Verkehrsinfrastruktur angesiedelt werden.  
(RP) B V 1.5 Radverkehr  
G (1) Das Radwegenetz und die begleitende Radverkehrsinfrastruktur sollen erhalten sowie bedarfsgerecht wei-
terentwickelt werden. Für ein flächendeckendes Radverkehrsnetz für den Alltags- und Freizeitverkehr sollen die 
Radverkehrsplanungen gemeinde-, kreis- und ländergrenzüberschreitend aufeinander abgestimmt werden. Auf 
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eine lückenlose Durchgängigkeit der Radwege und deren Wegweisung, insbesondere auch in den innerörtlichen 
Bereichen, soll geachtet werden.  
G (2) Das Radwegenetz soll sämtliche Zentralen Orte der Region untereinander sowie mit benachbarten Zentralen 
Orten außerhalb der Region verbinden. Für eine flächendeckende, durchgängige Erschließung der Region mit dem 
Rad sollen diese Verbindungen durch ein kleinräumiges Radwegenetz ergänzt werden.  
G (4) Verknüpfungen des Radverkehrs mit dem öffentlichen Personennahverkehr sollen gefördert und ausgebaut 
werden. In der Nähe von Bahnhöfen, Haltepunkten und Haltestellen soll eine begleitende Radverkehrsinfrastruktur 
bedarfsgerecht bereitgestellt werden.  
(RP) B V 2 Energieversorgung 
G (1) Die Erhaltung und Entwicklung einer zuverlässigen, wirtschaftlichen und zugleich umwelt- und klimaverträg-
lichen regionalen Energieversorgung soll durch einen Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur sichergestellt wer-
den.  
G (2) Die regional verfügbaren erneuerbaren Energiepotenziale sollen genutzt werden. Beim Ausbau der erneuer-
baren Energien soll die Verträglichkeit mit natur- und landschaftsschutzbezogenen, landwirtschaftlichen und sied-
lungsstrukturellen Belangen besonders berücksichtigt werden.  
G (3) Räumliche Potenziale zur Energieeinsparung, Energieeffizienzsteigerung sowie zur Energiespeicherung sol-
len verstärkt genutzt werden.  
(RP) B V 2.2 Solarenergie 
G (1) Anlagen zur Nutzung der Solarenergie sollen vorzugsweise auf oder an baulichen Anlagen errichtet werden.  
G (2) Freiflächen-Solaranlagen sollen vorzugsweise in vorbelasteten Bereichen wie auf bereits versiegelten Flä-
chen und Konversionsflächen errichtet werden. Darüber hinaus können sich Standorte an bestehenden oder ge-
planten landschaftswirksamen technischen Infrastrukturen für eine Bündelung mit Freiflächen-Solaranlagen eig-
nen. Bei der Planung von Freiflächen-Solaranlagen soll eine gute Einbindung in das Landschaftsbild vorgesehen 
werden.  
(RP) B V 2.3 Bioenergie 
G (1) Bei der energetischen Nutzung von Biomasse soll eine gute Verträglichkeit mit ökologischen sowie land- und 
forstwirtschaftlichen Belangen sichergestellt werden. Auf eine standortangepasste Anzahl und Dimensionierung 
von Bioenergieanlagen soll geachtet werden.  
G (2) Raumbedeutsame Bioenergieanlagen sollen vorzugsweise angebunden an den Siedlungsbestand und nach 
Möglichkeit in Industrie- oder Gewerbegebieten realisiert werden. Die Errichtung von Bioenergieanlagen in der 
freien Landschaft soll unterbleiben.  
G (3) Bei der Standortauswahl soll auf eine bestmögliche Nutzung anfallender Wärmepotenziale geachtet werden.  
(RP) B V 2.4 Wasserkraft 
G (1) Bisher ungenutzte Potenziale zur Nutzung der Wasserkraft sollen vorzugsweise durch Modernisierung, Nach-
rüstung und Reaktivierung bestehender Anlagen erschlossen werden.  
G (2) Der Um-, Aus- und Neubau von Wasserkraftanlagen soll unter besonderer Berücksichtigung der ökologischen 
Verträglichkeit erfolgen.  
(RP) B V 2.5 Geothermie 
G (1) Raumbedeutsame Geothermieanlagen sollen, soweit die geologischen Voraussetzungen dies erlauben, vor-
zugsweise an den Siedlungsbestand angebunden und möglichst in Industrie- und Gewerbegebieten umgesetzt 
werden. Wo dies nicht möglich ist, soll eine Bündelung mit sonstigen baulichen Anlagen oder Infrastruktureinrich-
tungen erfolgen. Bei der Planung und Ausführung raumbedeutsamer Geothermieanlagen sollen die mit Erschlie-
ßung und Betrieb der Anlagen verbundenen Risiken berücksichtigt und minimiert werden.  
G (2) Bei der tiefengeothermischen Stromerzeugung ist nach Möglichkeit auch das anfallende Wärmepotenzial zu 
nutzen. Dies soll bereits bei der Standortplanung berücksichtigt werden.  
RP) B V 2.6 Leitungsgebundene Trassen der Energieversorgung 
G (1) Das Netz leitungsgebundener Trassen der Energieversorgung soll bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. 
Netzoptimierung und Netzverstärkung sollen Vorzug vor dem Neubau von Energieleitungen haben.  
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G (2) Um der Zerschneidung von Freiräumen entgegenzuwirken, sollen Möglichkeiten der Bündelung mit anderen 
Leitungen und Verkehrswegen genutzt werden. Leitungen entlasteter Spannungsebenen sollen abgebaut werden.  
G (3) Die räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten von Kommunen sollen durch den Neu- und Ausbau der Energie-
versorgungsnetze nicht beeinträchtigt werden. In dicht besiedelten Bereichen sollen die Energieversorgungsleitun-
gen möglichst unterirdisch verlegt werden.  
(RP) B V 2.1 Windkraft 
Z (2) Innerhalb dieser Gebiete können regionalbedeutsame Windenergieanlagen gebaut und betrieben werden. 
Planungen und Maßnahmen, die dem Bau und Betrieb von regionalbedeutsamen Windenergieanlagen entgegen-
stehen, sind nicht zulässig. 
Z (3) Bestimmungen zur Bauhöhe der Windenergieanlagen in den festgelegten Vorranggebieten für Standorte re-
gionalbedeutsamer Windkraftanlagen sind nicht zulässig.  
Z (4) Die Rotorblätter von Windenergieanlagen dürfen über die Grenzen der festgelegten Vorranggebiete für Stand-
orte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen hinausragen. 
Z (5) Außerhalb der festgelegten und in der Raumnutzungskarte dargestellten Vorranggebiete für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen ist die Errichtung von regionalbedeutsamen Windenergieanlagen ausgeschlos-
sen (Ausschlussgebiete). 

3.1.4 Naturhaushalt, Naturschutz und Landschaftspflege sowie Wasser 

(LEP) 7.1.1 Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft  
(G) Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des Menschen erhalten 
und entwickelt werden. 
(LEP) 7.1.3 Erhalt freier Landschaftsbereiche 
(G) In freien Landschaftsbereichen sollen Infrastruktureinrichtungen möglichst gebündelt werden. Durch deren 
Mehrfachnutzung soll die Beanspruchung von Natur und Landschaft möglichst vermindert werden. Unzerschnittene 
verkehrsarme Räume sollen erhalten werden. 
(G) Freie Landschaftsbereiche, die keinem Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder Freizeitlärm ausgesetzt sind, 
sollen weiterhin vor Lärm geschützt werden. 
(LEP) 7.1.5 Ökologisch bedeutsame Naturräume  
(G) Ökologisch bedeutsame Naturräume sollen erhalten und entwickelt werden. Insbesondere sollen 
- Gewässer erhalten und renaturiert, 
- geeignete Gebiete wieder ihrer natürlichen Dynamik überlassen, 
- ökologisch wertvolle Grünlandbereiche erhalten und vermehrt werden und  
- Streuobstbestände erhalten, gepflegt und neu angelegt  
werden. 
(LEP) 7.1.6 Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt, Biotopverbundsystem  
(G) Lebensräume für wildlebende Tier- und Pflanzenarten sollen gesichert und insbesondere auch unter dem As-
pekt des Klimawandels entwickelt werden. Die Wanderkorridore wildlebender Arten an Land, im Wasser und in der 
Luft sollen erhalten und wiederhergestellt werden. 
(Z) Ein zusammenhängendes Netz von Biotopen ist zu schaffen und zu verdichten. 
(LEP) 7.2.1 Schutz des Wassers  
(G) Es soll darauf hingewirkt werden, dass das Wasser seine vielfältigen Funktionen im Naturhaushalt und seine 
Ökosystemleistungen auf Dauer erfüllen kann. 
(G) Gewässer und das Grundwasser sollen als raumbedeutsame Strukturen geschützt und nachhaltig bewirtschaf-
tet werden. 
(LEP) 7.2.2 Schutz des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer  
(G) Grundwasser soll bevorzugt der Trinkwasserversorgung dienen. Der Trinkwasserversorgung soll bei der 
Grundwassernutzung, insbesondere vor der Bewässerung und in Trockenzeiten, der Vorzug gegeben werden.  



Gemeinde Wiedergeltingen, Landkreis Unterallgäu Vorentwurf Begründung 
Fortschreibung Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan  Fassung vom 03.12.2025 
 

 28 
 

(G) Tiefengrundwasser soll besonders geschont und für die Trinkwasserversorgung nur im zwingend notwendigen 
Umfang genutzt werden. Darüber hinaus soll es nur für solche Zwecke genutzt werden, für die seine speziellen 
Eigenschaften notwendig sind.  
(G) Die Widerstandsfähigkeit der Gewässer hinsichtlich klimatisch bedingter Veränderungen und damit verbunde-
ner Auswirkungen auf das Temperaturregime, die Ökologie und Qualität der Gewässer soll durch geeignete Maß-
nahmen gesteigert werden. Die thermische Belastung der Gewässer durch Wärmeeinleitungen soll reduziert wer-
den. 
(LEP) 7.2.3 Wasserversorgung  
(Z) Die öffentliche Wasserversorgung hat als essenzieller Bestandteil der Daseinsvorsorge in kommunaler Verant-
wortung zu bleiben.  
(G) Öffentliche Wasserversorgungsanlagen sollen die notwendige Versorgungssicherheit durch mehrere unabhän-
gige Trinkwassergewinnungen oder -zuführungen gewährleisten und hierzu möglichst mit anderen leistungsfähigen 
Anlagen verbunden werden.  
(G) Bedeutende, durch Wasserschutzgebiete oder Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete geschützte Trinkwasservor-
kommen sollen für die zukünftige Nutzung dauerhaft erhalten bleiben. 
(LEP) 7.2.5 Hochwasserschutz und Hochwasserrisikomanagement  
(G) Die Risiken durch Hochwasser sollen soweit als möglich verringert werden. Hierzu sollen  
- die natürliche Rückhalte- und Speicherfähigkeit der Landschaft erhalten und verbessert,  
- Rückhalteräume an Gewässern von mit dem Hochwasserschutz nicht zu vereinbar-enden Nutzungen freige-

halten sowie  
- bestehende Siedlungen vor einem mindestens hundertjährlichen Hochwasser geschützt werden. 
(G) Gebiete, die bei Extremereignissen überflutet werden, sollen von raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men, kritischen Infrastrukturen und Nutzungen, die hochwasserempfindlich sind oder den Hochwasserschutz in 
nicht nur geringfügiger Weise beeinträchtigen, freigehalten werden.  
(G) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen die Risiken aus Starknieder-schlägen besonders 
berücksichtigt werden. Hierzu soll insbesondere auf die Freihaltung von Abflussleitbahnen und Senken hingewirkt 
werden.  
(G) Zur Kappung von Hochwasserspitzen aus kleinen Einzugsgebieten und zum Boden- und Ressourcenschutz 
sollen im Freiraum zusätzliche rückhaltende und abflussbremsende Strukturelemente eingebaut werden. 
(LEP) 7.2.6 Niedrigwassermanagement und Landschaftswasserhaushalt  
(G) Der Wasserverbrauch soll an das Wasserdargebot angepasst werden. 
(G) Der Sicherung eines ausgeglichenen Landschaftswasserhaushaltes mit ausreichendem Wasserdargebot auch 
in Trocken- und Hitzeperioden soll in besonderem Maße Rechnung getragen werden. 

(RP) B I 1 Naturschutz und Landschaftspflege 
In der Raumnutzungskarte des Regionalplanes ist im südwestlichen Gemeindegebiet entlang der Wertach ein 
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege festgelegt (B I 1 Z (5)). In den Vorranggebieten haben die 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege Vorrang vor anderen raumbedeutsamen Funktionen und Nut-
zungen, sofern diese mit den vorrangigen Funktionen und Nutzungen nicht vereinbar sind. 
G (1) Die natur- und kulturraumtypische Vielfalt und Eigenart sowie die Tier- und Pflanzenwelt der Region Donau-
Iller sind langfristig zu erhalten und zu entwickeln.  
G (2) Zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der ökologischen Vielfalt sollen die Belange 
von Naturschutz und Landschaftspflege bei raumbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen berücksichtigt 
werden.  
G (3) Die weitere Landschaftszerschneidung soll durch die Bündelung linienförmiger Infrastrukturen minimiert wer-
den. In großen unzerschnittenen Landschaftsräumen sollen Planungen und Maßnahmen mit Trennwirkung vermie-
den werden.  
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G (4) Die Moore in der Region sollen in ihren Funktionen in Landschaft und Naturhaushalt, insbesondere im Hinblick 
auf den Klimaschutz, in ihrer Eigendynamik erhalten und nach Möglichkeit renaturiert werden. Eine Nutzungsex-
tensivierung soll auf allen Moorböden angestrebt werden.  
Z (5) Zur Sicherung und Entwicklung eines regionalen, räumlich und funktional zusammenhängenden Biotopver-
bundsystems, zum Erhalt von Kulturlandschaften und zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes werden in der Raumnutzungskarte Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege fest-
gelegt. In den Vorranggebieten haben die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege Vorrang vor anderen 
raumbedeutsamen Nutzungen, sofern diese mit den vorrangigen Funktionen und Nutzungen nicht vereinbar sind.  
Z (6) In den Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege sind Planungen und Maßnahmen ausge-
schlossen, soweit sie die Ziele und Funktionen der Vorranggebiete erheblich beeinträchtigen. Ausgenommen sind 
die punkt- oder linienförmig in der Raumnutzungskarte dargestellten Infrastrukturen. Zudem sind Vorhaben des 
vorbeugenden Hochwasserschutzes zulässig, soweit im Rahmen eines behördlichen Gesamtkonzeptes die Be-
lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege ausreichend berücksichtigt wurden. Auch der Ausbau beste-
hender öffentlicher Infrastrukturen ist in den Vorranggebieten zulässig, wenn keine gleichwertigen, geringer belas-
tenden Standortalternativen zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für Erweiterungen land- oder forstwirtschaftlich 
privilegierter Anlagen. In jedem Fall ist zu gewährleisten, dass die Funktionsfähigkeit des Biotopverbundes erhalten 
bleibt. 
G (7) Zur Sicherung und Entwicklung eines regionalen, räumlich und funktional zusammenhängenden Biotopver-
bundsystems, zum Erhalt von Kulturlandschaften und zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes werden in der Raumnutzungskarte Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege fest-
gelegt. In den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll den Zielen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege ein besonderes Gewicht gegenüber entgegenstehenden Nutzungen eingeräumt werden.  
G (8) Großflächige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Naturschutzrecht sollen in der Region bevorzugt in-
nerhalb der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege zur weiteren Verbesserung 
ihrer Biotopvernetzungsfunktionen und biologischen Vielfalt umgesetzt werden. Kleinflächigere Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen sollen zur Schaffung einer Mindestausstattung naturnaher Flächen und zur Sicherung und Ent-
wicklung der biologischen Vielfalt auch in den anderen, nicht als Vorbehalts- oder Vorranggebiete für Naturschutz- 
und Landschaftspflege festgesetzten Gebieten umgesetzt werden.  
(RP) B I 3 Bodenerhaltung 
G (1) Die Inanspruchnahme von Böden für Siedlungs-, Infrastruktur- und sonstige bodenbeeinträchtigende Zwecke 
soll auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt werden. Die natürlichen Bodenfunktionen sollen erhalten und, wo 
erforderlich, wenn möglich wiederhergestellt werden. Bodenbelastungen sollen gemindert werden. 
G (2) Die Inanspruchnahme von Böden mit hoher oder sehr hoher Bedeutung für die natürlichen Bodenfunktionen 
und als Archive der Natur- und Kulturgeschichte soll vermieden werden. 
(RP) B I 4 Wasservorkommen 
G (1) Die Wasservorkommen in der Region Donau-Iller sollen als natürliche Ressource zur Versorgung mit Trink-
wasser und zum Schutz wasserabhängiger Ökosysteme flächendeckend gesichert werden. Der Zustand des Was-
sers soll dabei qualitativ und quantitativ erhalten und wo erforderlich verbessert werden.  
G (2) Das Grundwasser soll flächendeckend vor nachteiligen Beeinträchtigungen durch Schadstoff-einträge ge-
schützt werden. Insbesondere im Bereich empfindlicher Grundwasservorkommen oder in Bereichen, in denen be-
reits erhöhte Schadstoffwerte vorliegen, soll durch standortangepasste Nutzung und weitergehende Auflagen eine 
Verbesserung des Grundwasserzustandes angestrebt werden. Die Nutzung des Grundwassers soll so erfolgen, 
dass seine ökologischen Funktionen erhalten bleiben und die Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwas-
serdargebot nicht überschreitet.  
G (3) Zur Grundwassernutzung sollen primär die oberflächennahen, gut regenerierfähigen Vorkommen herange-
zogen werden. Eine Nutzung von Tiefengrundwasser soll vermieden werden. Tiefen-grundwasser, insbesondere 
im Bereich bestehender Trink-, Heil- und Thermalwassernutzungen, sollen vor nachteiligen Einwirkungen durch 
tiefreichende Eingriffe geschützt werden.  
G (4) Zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasserneubildung und des Grundwasserdargebots soll bei allen 
Planungen und Maßnahmen auf eine grundwasserschonende Flächennutzung geachtet werden.  
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den vorbeugenden Hochwasserschutz in der Raumnutzungskarte festgelegt. Dem vorbeugenden Hochwasser-
schutz kommt in den Vorbehaltsgebieten ein besonderes Gewicht gegenüber anderen raumbedeutsamen Nutzun-
gen zu. Sie sollen insbesondere von Bauflächen, Baugebieten und baulichen Anlagen freigehalten werden. Die 
Umwandlung von Dauergrünland in Ackerland oder von Auwald in eine andere Nutzungsart soll in den Vorbehalts-
gebieten für vorbeugenden Hochwasserschutz vermieden werden.  
G (5) Sofern die Siedlungsentwicklung in den Vorbehaltsgebieten für vorbeugenden Hochwasserschutz und sons-
tigen Überschwemmungsbereichen, überschwemmungsgefährdeten Bereichen oder Hochwasserentstehungsge-
bieten unvermeidbar ist, soll durch eine vorsorgende, an die Naturgefahrensituation angepasste Bauweise das 
Schadenspotenzial minimiert werden.  

3.1.5 Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft 

(LEP) 5.1 Wirtschaftsstruktur 
(G) Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leistungsfähigen kleinen und 
mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbes-
sert werden. 
(G) Die Standortvoraussetzungen für eine wettbewerbsfähige Tourismuswirtschaft sollen im Einklang mit Mensch 
und Natur erhalten und verbessert werden. 
(G) Eine leistungsfähige Abfall- und Kreislaufwirtschaft soll flächendeckend erhalten und bedarfsgerecht weiterent-
wickelt werden.  
(G) Die räumliche Verteilung der Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaftsstandorte soll eine möglichst gesundheits- 
und umweltverträgliche, entstehungsortnahe sowie bei Bedarf regional oder interkommunal abgestimmte Beseiti-
gung oder Verwertung der Abfälle ermöglichen. 
(LEP) 5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen 
(G) Die räumlichen Voraussetzungen für eine vielfältig strukturierte, multifunktionale und bäuerlich ausgerichtete 
Landwirtschaft und eine nachhaltige Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die verbrauchernahe Versorgung der 
Bevölkerung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen 
sowie für den Erhalt der natürlichen Ressourcen und einer attraktiven Kulturlandschaft und regionale Wirtschafts-
kreisläufe sollen erhalten, unterstützt und weiterentwickelt werden. 
(G) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen in ihrer Flächensubstanz erhalten werden. Insbesondere 
für die Landwirtschaft besonders geeignete Flächen sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere 
Nutzungen in Anspruch genommen werden. 
(LEP) 5.4.2 Wald und Waldfunktionen 
(G) Große zusammenhängende Waldgebiete, Bannwälder und landeskulturell oder hinsichtlich ihrer Funktionen 
besonders bedeutsame Wälder sollen vor Zerschneidungen und Flächenverlusten bewahrt werden. 
(G) Die Waldfunktionen sollen gesichert und verbessert werden. Waldumbaumaßnahmen sollen schonend unter 
Wahrung bestands- und lokalklimatischer Verhältnisse erfolgen. 
(LEP) 5.4.3 Beitrag zu Erhalt und Pflege der Kulturlandschaft 
(G) Eine vielfältige land- und forstwirtschaftliche sowie jagdliche Nutzung soll zum Erhalt und zur Pflege der Kul-
turlandschaft beitragen. 

(RP) B I 2.1 Landwirtschaft 
Im nördlichen und westlichen Gemeindegebiet sowie südlich der Ortschaft Wiedergeltingen bis zur südlichen Ge-
meindegebietsgrenze wurden Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft festgelegt (B I 2.1 G (3)). In den Vorbehalts-
gebieten für Landwirtschaft kommt dem Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen bei der Abwägung gegenüber ent-
gegenstehenden Nutzungen ein besonderes Gewicht zu. Eine Flächeninanspruchnahme durch landwirtschafts-
fremde Nutzungen soll nur bei Fehlen gleichwertiger, die Landwirtschaft geringer belastender Standortalternativen 
erfolgen. Landwirtschaftskonforme Nutzungen sind in den Vorbehaltsgebieten grundsätzlich zulässig. 
G (1) Die Landwirtschaft in der Region mit ihren ökonomischen, ökologischen und sozialen Funktionen soll, ange-
passt an die Anforderungen und Gegebenheiten der Teilräume, nachhaltig gesichert und weiterentwickelt werden. 
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Grundwasser haben der Gemeinde schwer zu schaffen gemacht. Dabei wurde deutlich, dass die Flächen im Süd-
osten der Gemeinde (W8 und W9 im FNP 2009) für eine bauliche Entwicklung aufgrund der dort auftretenden 
Überflutungen nicht bzw. nur sehr bedingt geeignet sind. Der Gemeinderat kam daraufhin zu dem Schluss, diese 
als Bauflächen aus der Darstellung im Rahmenplan und in Folge auch aus dem Flächennutzungsplan zum größten 
Teil herauszunehmen. 

 
 W8 und W9 - Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 
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3.4.5 Rahmenplan der Gemeinde Wiedergeltingen (2025) 

Die Gemeinde Wiedergeltingen hat in ihrer Sitzung am 19.03.2025 für den Altort von Wiedergeltingen einen Rahmen-
plan beschlossen. Dieser wurde durch das Planungsbüro DAURER + HASSE erarbeitet. 

Ziel ist eine geordnete und nachhaltige Innenentwicklung und die maßvolle und ortsangemessene Aktivierung der 
innerhalb des bisherigen Siedlungszusammenhanges bestehenden Potenziale. Dabei sollen prägende innerörtli-
che Grünflächen ebenso berücksichtigt werden wie klimatisch und ökologisch wertvolle Flächen und die ortstypi-
schen Gestaltungsmerkmale, Raumkanten und Kubaturen. 

Den sich verändernden Nutzungsansprüchen der Bewohner von Wiedergeltingen (wie z. B. Auszug aus Elternhaus, 
Familiengründung, erhöhte Anforderungen an Barrierefreiheit) stehen Leerstände und Teilleerstände von ehemals 
landwirtschaftlich geprägter Gebäudesubstanz und zugehörigen Nebengebäuden sowie darüberhinausgehend 
noch weiteres Innenentwicklungspotenzial gegenüber. Diese Flächen und Gebäude befinden sich jedoch in privater 
Hand.  

Um zukünftig eine geordnete Entwicklung der Ortschaft zu ermöglichen, wurde der vorliegende Rahmenplan aus-
gearbeitet. Bei den Vorschlägen für die Bebauung der jeweiligen Grundstücke wurden die im Rahmen des Innen-
entwicklungskonzepts definierten städtebaulichen Ziele veranschaulicht. Der Rahmenplan versteht sich als dyna-
misches System, das bei Konkretisierung der jeweiligen Nutzung bzw. sich ändernden Rahmenbedingungen an-
gepasst werden kann. 

Die Erkenntnisse und Ziele des Rahmenplanes fließen direkt in den Flächennutzungsplan ein. 
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3.5.2 Schutzgebiete nach Bundes-Naturschutzgesetz 

Landschaftsschutzgebiet gemäß § 26 BNatSchG: Im westlichen Gemeindegebiet Wiedergeltingen verläuft mit dem 
Wertach-Auwald ein Teilabschnitt des Landschaftsschutzgebietes MN - 04 "Wertachauen im Landkreis Unterall-
gäu" (ID LSG-00460.01).  

Weitere Schutzgebiete gemäß § 23 bis § 29 BNatSchG befinden sich nicht innerhalb des Wiedergeltinger Gemein-
degebietes. 

Darüber hinaus unterliegen zahlreiche Lebensräume im Gemeindegebiet dem Biotopschutz gemäß § 30 und § 39 
BNatSchG. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Biotope der Flachland-Biotopkartierung 

3.5.3 Amtliche Biotopkartierung  

Im Gemeindegebiet konzentrieren sich die amtlich kartierten Biotope insbesondere auf: 
- den Wertach-Auwald (Landschaftsschutzgebiet), 
- das Wiedergeltinger Wäldchen (FFH-Gebiet) 
- den Mühlbach. 
Weitere kartierte Biotope befinden sich in der freien Feldflur als feuchte / nasse Hochstaudenflur entlang von Grä-
ben, Hecken entlang von Wegen, Magerrasen entlang der Bahnlinie / Bahnböschung. Alle Biotope sind im Flä-
chennutzungsplan mit Biotopnummer dargestellt.   

 Übersicht der kartierten Biotope in der Gemeinde  

Biotop-
Nr. 

Titel 

Vegetationsbestand Schutz- 
status 
§ 30 
§ 39 

Haupttyp Nebentyp 

7930-
1014-001 

Magerrasen und Extensivwie-
sen bei  

 

Magerrasen, 
basenreich / 6210 

(80 %) 

Artenreiches Extensivgrünland / 6510 
(20 %) 

 

ja 
ja 

7929-
0052-015 

Auengehölze der Wertach zwi-
schen Stockheim und Irsingen 

(B18). 
 

Auwälder (75 %) 
 

Gewässer-Begleitgehölze, linear (20 %); 
Hecken, naturnah (4 %); Feuchte und 
nasse Hochstaudenfluren, planar bis 

montan (1 %) 

ja 
ja 

7929-
0052-017 

Auengehölze der Wertach zwi-
schen Stockheim und Irsingen 

(B18). 
 

Auwälder (75 %) 
 

Gewässer-Begleitgehölze, linear (20 %); 
Hecken, naturnah (4 %); Feuchte und 
nasse Hochstaudenfluren, planar bis 

montan (1 %) 

ja 
ja 

7929-
1056-001 

Böschung am Irsingener Stau-
see 

 
Hecken, naturnah 

(100 %) 
 ja 

ja 

7929-
1042-002 

Auwaldreste in der Wertachaue 
nördl. Stockheim 

Auwälder / 91E0 
(100 %) 

 ja 
nein 

7929-
1042-003 

Auwaldreste in der Wertachaue 
nördl. Stockheim 

Auwälder / 91E0 
(100 %) 

 ja 
nein 

7930-
1014-002 

Magerrasen und Extensivwie-
sen bei  

Artenreiches  
Extensivgrünland / 

6510 (100 %) 
 ja 

ja 

7930-
0008-002 

Gehölzstrukturen am Hunger-
bach 

Hecken, naturnah 
(80 %) Gewässer-Begleitgehölze, linear (20 %) 

nein 
ja 

7930-
0138-002 

Das "Wiedergeltinger Wäld-
chen" südöstlich  

Wärmeliebende 
Säume und  

Gebüsche (70 %) 

Magerrasen, basenreich (20 %); Meso-
philes Gebüsche, naturnah (7 %); He-

cken, naturnah (3 %) 

ja 
ja 

7930-
1014-003 

Magerrasen und Extensivwie-
sen bei  

Artenreiches  
Extensivgrünland / 

6510 (100 %) 
 ja 

ja 
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Biotop-
Nr. 

Titel 

Vegetationsbestand Schutz- 
status 
§ 30 
§ 39 

Haupttyp Nebentyp 

 

7930-
0138-004 

Das "Wiedergeltinger Wäld-
chen" südöstlich  

 

Wärmeliebende 
Säume und  

Gebüsche (70 %) 

Magerrasen, basenreich (20 %); Meso-
philes Gebüsche, naturnah (7 %); He-

cken, naturnah (3 %) 

ja 
ja 

7930-
0138-006 

Das "Wiedergeltinger Wäld-
chen" südöstlich  

 

Wärmeliebende 
Säume und  

Gebüsche (70 %) 

Magerrasen, basenreich (20 %); Meso-
philes Gebüsche, naturnah (7 %); He-

cken, naturnah (3 %) 

ja 
ja 

7930-
0138-003 

Das "Wiedergeltinger Wäld-
chen" südöstlich  

 

Wärmeliebende 
Säume und 

 Gebüsche (70 %) 

Magerrasen, basenreich (20 %); Meso-
philes Gebüsche, naturnah (7 %); He-

cken, naturnah (3 %) 

ja 
ja 

7930-
1002-001 

Auflichtungsfläche im FFH-Ge-
biet "Wiedergeltinger Wäld-

chen" 
 

Magere Altgrasbe-
stände und Grün-
landbrache (50 %) 

Sonstige Flächenanteile (30 %); Mager-
rasen, basenreich / 6210 (20 %) 

ja 
ja 

7930-
0138-005 

Das "Wiedergeltinger Wäld-
chen" südöstlich  

 

Wärmeliebende 
Säume und  

Gebüsche (70 %) 

Magerrasen, basenreich (20 %); Meso-
philes Gebüsche, naturnah (7 %); He-

cken, naturnah (3 %) 

ja 
ja 

7930-
0008-004 

Gehölzstrukturen am Hunger-
bach. 

 
Hecken, naturnah 

(80 %) Gewässer-Begleitgehölze, linear (20 %) 
nein 
ja 

7930-
0008-005 

Gehölzstrukturen am Hunger-
bach. 

 
Hecken, naturnah 

(80 %) Gewässer-Begleitgehölze, linear (20 %) 
nein 
ja 

7930-
0008-003 

Gehölzstrukturen am Hunger-
bach. 

 
Hecken, naturnah 

(80 %) Gewässer-Begleitgehölze, linear (20 %) 
nein 
ja 

7929-
0068-020 

Gehölze am Mühlbach und auf 
benachbarten Böschungen 

nordöstlich von Irsingen 

Feldgehölz, natur-
nah (38 %) 

Hecken, naturnah (35 %); Gewässer-Be-
gleitgehölze, linear (25 %); Verlandungs-

röhricht (2 %) 

ja 
ja 

7929-
1003-002 

Mühlbach südl. Wiedergeltinger 
Mühle 

Großröhrichte / 
kein LRT (50 %) 

Natürliche und naturnahe Fließgewässer 
/ kein LRT (35 %);  

Auwälder / 91E0 (15 %) 

ja 
ja 

7929-
0068-018 

Gehölze am Mühlbach und auf 
benachbarten Böschungen 

nordöstlich von Irsingen 

Feldgehölz, natur-
nah (38 %) 

Hecken, naturnah (35 %); Gewässer-Be-
gleitgehölze, linear (25 %); Verlandungs-

röhricht (2 %) 

ja 
ja 

7929-
1003-003 

Mühlbach südl. Wiedergeltinger 
Mühle 

 

Großröhrichte / 
kein LRT (45 %) 

 

Natürliche und naturnahe Fließgewässer 
/ kein LRT (35 %);  

Auwälder / 91E0 (15 %); Sonstige Flä-
chenanteile (5 %) 

ja 
ja 

7929-
1003-001 

Mühlbach südl. Wiedergeltinger 
Mühle 

Auwälder / 91E0 
(70 %) 

Natürliche und naturnahe Fließgewässer 
/ kein LRT (30 %) 

ja 
ja 

7929-
0061-001 

Hecke westlich von Irsingen 
randlich der Wertachaue 

Hecken, naturnah 
(100 %)  

nein 
ja 

7929-
0068-013 

Gehölze am Mühlbach und auf 
benachbarten Böschungen 

nordöstlich von Irsingen 

Feldgehölz, natur-
nah (38 %) 

Hecken, naturnah (35 %);  
Gewässer-Begleitgehölze, linear (25 %); 

Verlandungsröhricht (2 %) 

ja 
ja 

7929-
0068-014 

Gehölze am Mühlbach und auf 
benachbarten Böschungen 

nordöstlich von Irsingen 

Feldgehölz, natur-
nah (38 %) 

Hecken, naturnah (35 %);  
Gewässer-Begleitgehölze, linear (25 %); 

Verlandungsröhricht (2 %) 

ja 
ja 
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ASK-ID Art Schutzstatus Erfassungsjahr 

79290499 Bergente (Durchzügler) Art. 1 VSR 2014 
79290525 Wasseramsel Art. 1 VSR 2020 
79300105 Europ. Frauenschuh Versch. 

Pflanzenarten,  
Tagfalter, Insekten 

Anh. IV FFH-RL 
Rote-Liste-Arten (u.a. Orchideen) 
z.T. bg 

2014 

79300260 Wald-Wiesenvögelchen 
Versch. Tagfalter 

Anh. IV FFH-RL 
Rote-Liste-Arten, z.T. bg 

2008-2011 

79300337 Rotmilan Art. 1 VSR, streng geschützt (sg) 2012 
79300344 Erdkröte, Grasfrosch 

Kreuzkröte 
Teichfrosch 

bg 
Anh. IV FFH-RL 
- 

2012 

79300351 Zauneidechse Anh. IV FFH-RL 2012 
79300404 Zweifarbfledermaus Anh. IV FFH-RL 2013 
79300405 Europ. Frauenschuh Anh. IV FFH-RL 2011 
79300406 Europ. Frauenschuh Anh. IV FFH-RL 2011 
79300407 Europ. Frauenschuh Anh. IV FFH-RL 2011 
79300411 Versch. Pflanzenarten Rote-Liste-Arten  2012 
79300418 Verschiedene Tagfalter Rote-Liste-Arten, z.T. bg 2007 
79300419 Verschiedene Tagfalter Rote-Liste-Arten, z.T. bg 2007 

79300425 Verschiedene Tagfalter Rote-Liste-Arten, z.T. bg 2002 

79300540 Wald-Wiesenvögelchen 
Versch. Tagfalter 

Anh. IV FFH-RL 
Rote-Liste-Arten, z.T. bg 

2014 

79300550 Pflanzenart Rote-Liste-Art 2018 
79300551 Pflanzenart Rote-Liste-Art 2015 
79300564 Weißstorch Art. 1 VSR 2016-2023 
79300594 Zwergtaucher Art. 1 VSR 2016 
79300668 Versch. Tagfalter und Heu-

schrecken 
z.T. Rote-Liste-Arten, z.T. bg 2017 

79300669 Wald-Wiesenvögelchen 
Verschiedene Tagfalter und 
Heuschrecken 
Waldeidechse 

Anh. IV FFH-RL 
Rote-Liste-Arten, z.T. bg 
 
Rote-Liste-Art, bg 

2017 

79300670 Verschiedene Tagfalter und 
Heuschrecken 

z.T. Rote-Liste-Arten, z.T. bg 23.07.2018 

79300672 Versch. Pflanzenarten, u.a. 
Orchideen 

Rote-Liste-Arten, z,T. sg / bg 2016 

79300673 Versch. Pflanzenarten, ver-
schiedene Tagfalter 

Rote-Liste-Arten, z.T. sg 2017 

79300674 Versch. Pflanzenarten, u.a. 
Orchideen 

Rote-Liste-Arten, z,T. sg / bg 2016 

79300675 Feldlerche Art. 1 VSR 2016 
79300676 Feldlerche Art. 1 VSR 2016 
79300680 Verschiedene Tagfalter, Heu-

schrecken 
Rote-Liste-Arten, z.T. bg 2016 

79300683 Verschiedene Tagfalter, Heu-
schrecken 

Rote-Liste-Arten, z.T. bg 2017 

79300684 Verschiedene Tagfalter, Heu-
schrecken 

Rote-Liste-Arten, z.T. bg 2017 

79300685 Verschiedene Tagfalter, Heu-
schrecken 

Rote-Liste-Arten, z.T. bg 2017 

79300686 Gelbringfalter  
Rote-Liste-Arten, z.T. bg 

2017 
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ASK-ID Art Schutzstatus Erfassungsjahr 

Verschiedene Tagfalter, Heu-
schrecken 

79300687 Verschiedene Tagfalter Rote-Liste-Arten, z.T. bg 2017 
79300688 Verschiedene Tagfalter Rote-Liste-Arten, z.T. bg 2017 
79300689 Frühlings-Mohrenfalter Rote-Liste-Art, bg 2017 
79300690 Frühlings-Mohrenfalter Rote-Liste-Art, bg 2017 
79300701 Europ. Frauenschuh 

Weitere Pflanzenarten 
Anh. IV FFH-RL 
Rote-Liste-Arten 

2019 

79300705 Pflanzenart Rote-Liste-Art 2020 
79300710 Verschiedene Tagfalter Rote-Liste-Arten, z.T. bg 2019 
79300711 Verschiedene Tagfalter Rote-Liste-Arten, z.T. bg 2019 
79300713 Verschiedene Tagfalter Rote-Liste-Arten, z.T. bg 2020 
79300780 Zwergfledermaus Anh. IV FFH-RL 2019 
79300782 Pflanzenart Rote Liste-Art 2021 
79300787 Verschiedene Tagfalter Rote-Liste-Arten, z.T. bg 2022 
79300796 Fledermäuse (unbest.) Anh. IV FFH-RL 2022 
79300837 Mückenfledermaus Anh. IV FFH-RL 2014 

3.5.5 Ökoflächenkataster 

Im Ökoflächenkataster des Bayerischen Landesamtes für Umwelt sind im Gemeindegebiet Wiedergeltingen Aus-
gleichs-/Ersatzflächen, die einem bestimmten Eingriffsvorhaben zugeordnet sind, sowie Ankaufsflächen aus Na-
turschutzprojekten wie folgt verzeichnet: 

 Auszug aus dem Ökoflächenkataster Bayern für das Gemeindegebiet   

Ausgleichs- und Ersatzflächen 

Ökoflächen- 
kataster Nr. 

Lage, Fl.-Nr. Entwicklungsziel Größe in ha Zugeordnetes Vorhaben 

170716 

 

7790/1592/0, 
7790/1593/0, 
7790/1591/0 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur 

0,1439 

 

BP Wiedergeltingen Gewerbe-
gebiet Nord-Ost V 

170718 

 

7790/1589/0 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur 

0,0422 

 

BP Wiedergeltingen Gewerbe-
gebiet Nord-Ost V 

170717 

 

7790/1587/0, 
7790/1588/0 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur 

0,2797 

 

BP Wiedergeltingen Gewerbe-
gebiet Nord-Ost V 

1010149 

 

7790/1576/0 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur, G - Grün-
land 

0,2844 

 

Bebauungsplan "1. Änderung 
und Erweiterung Gewerbegebiet 
Nord-Ost V" 

170715 

 

7790/1592/0, 
7790/1591/0 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur 

0,3202 

 

BP Wiedergeltingen Gewerbe-
gebiet Nord-Ost V 

 

140126 

 

7790/1683/0 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur 

0,6143 

 

Solarpark Wiedergeltingen - Am 
Galgen 
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1010151 

 

7790/1688/0 

 

W - Waldmantel, Vor-
wald, spezielle Wald-
nutzungsform 

0,1147 

 

Bebauungsplan "1. Änderung 
und Erweiterung Gewerbegebiet 
Nord-Ost V" 

80292 

 

7790/871/0 

 

 

 

0,2481 

 

Keine Information (1973) 

148115 

 

7790/1080/0 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur, O - Felsen, 
Block-/Schutthalde, 
vegetationsfreier/-ar-
mer offener Bereich, Z 
- Zwergstrauch- und 
Ginsterheide 

0,978 

 

A 96, Bad Wörishofen (Türk-
heim) - Buchloe 

 

140125 

 

7790/856/0 

 

 1,019 

 

Solarpark Wiedergeltingen - Am 
Galgen 

148071 

 

7790/905/0 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur, G - Grün-
land 

0,3619 

 

A 96, Bad Wörishofen (Türk-
heim) - Buchloe 

48070 7790/910/0 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur, G - Grün-
land 

0,9663 

 

A 96, Bad Wörishofen (Türk-
heim) - Buchloe 

 

1 

148069 

 

7790/901/0 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur, G - Grün-
land 

0,6354 

 

A 96, Bad Wörishofen (Türk-
heim) - Buchloe 

 

162178 

 

7790/912/0 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur, G - Grün-
land 

0,5373 

 

A 96, Bad Wörishofen (Türk-
heim) - Buchloe 

 

183211 

 

7790/905/0 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur, G - Grün-
land 

1,1976 

 

A 96, Bad Wörishofen (Türk-
heim) - Buchloe 

 

157150 

 

7790/826/0 

 

L - Laub(misch)wald, 
N - Nadel(misch)wald, 
W - Waldmantel, Vor-
wald, spezielle Wald-
nutzungsform 

0,2182 

 

Bebauungsplan "Gewerbegebiet 
Nord-Ost IV" und 1. (Teilfächen-
)Änderung das "Gewerbegebiets 
Nord-Ost III" sowie 2. (Teilfä-
chen-)Änderung 

162177 

 

7790/905/1 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur, G - Grün-
land 

0,1226 

 

A 96, Bad Wörishofen (Türk-
heim) - Buchloe 

 

201899 

 

7790/1715/5, 
7790/1715/0 

G - Grünland 

 

0,0145 

 

ABS 48 München-Lindau, 
PFA03 

185819 

 

7790/1715/0 

 

G - Grünland 

 

0,012 

 

ABS 48 München-Lindau, 
PFA03 
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Staudenflur, R - Röh-
richt und Großseggen-
ried 

170714 

 

7790/615/1 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur 

0,0364 

 

Bebauungsplan "Gewerbegebiet 
Nord - Ost III" 

150447 

 

7790/299/0 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur 

 

0,591 

 

Bebauungsplan "Gewerbegebiet 
Nord-Ost IV" und 1. (Teilfächen-
)Änderung das "Gewerbegebiets 
Nord-Ost III" sowie 2. (Teilflä-
chen-)Änderung 

143197 

 

7790/299/0 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur 

0,328 

 

Bebauungsplan "Am Hunger-
bach" 

197382 

 

7790/587/0 

 

Keine Information 

 

0,0171 

 

Lagerhalle, Jürgen Schmid, Flnr. 
587 Gmk.  

186310 

 

7790/609/0 

 

Keine Information 

 

0,1011 

 

Neubau Legehennenstall, 
Schreiber, 609  

170719 

 

7790/932/0 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur 

0,1518 

 

BP Wiedergeltingen Gewerbe-
gebiet Nord-Ost V 

140127 

 

7790/693/0 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur 

0,3539 

 

Solarpark Wiedergeltingen - Am 
Galgen 

 

150459 

 

7790/932/0 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur, G - Grün-
land 

0,3842 

 

Ursprünglich B-Plan Gewebege-
biet Mühlengeände West" siehe: 
1 Änderung vorhabenbezogener 
BPlan "Gewerbegebiet Mühlen-
geände West" 

140104 

 

7790/668/1 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur, K - Ufer-
saum, Saum, Ruderal- 
und Staudenflur 

0,1223 

 

Bebauungsplan "Gewerbegebiet 
Nord - Ost III" 

 

140105 

 

7790/798/1 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur, K - Ufer-
saum, Saum, Ruderal- 
und Staudenflur 

0,5246 

 

Bebauungsplan "Gewerbegebiet 
Nord - Ost III" 

140102 

 

7790/658/1, 
7790/580/0 

 

B - Feldgehölze, He-
cken, Gebüsche, Ge-
hölzkultur, K - Ufer-
saum, Saum, Ruderal- 
und Staudenflur 

0,117 

 

Bebauungsplan "Gewerbegebiet 
Nord - Ost III" 

     

Ankaufsflächen 

14998 

 

7790/1602/0 

 

Grunderwerb im "Wie-
dergeltinger Wäld-
chen" zur Sicherung 
eines lichten trocken-

0,2551 

 

Bayerischer Naturschutzfonds, 
sonstige Förderung 

 
15004  

 

7790/848/0, 
7790/847/0 

0,7258 
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 warmen Kiefernwal-
des. Ehemaliger Hute-
wald 

 

15001 

 

7790/823/0 

 

0,5374 

 

15006 

 

7790/854/0 

 

0,7004 

 

15005 

 

7790/851/0 

 

0,6778 

 

15002 

 

7790/828/0 

 

0,4685 

 

14999 

 

7790/816/1 

 

0,3568 

 

1016333 

 

7790/835/0 

 

0,586 

 

15000 

 

7790/822/0 

 

0,4747 

 

15003 

 

7790/829/0 

 

0,5401 

 

3.5.6 Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Unterallgäu 

Das ABSP ist ein Fachkonzept für den Naturschutz und die Landschaftspflege, das seit 1985 auf Ebene der Land-
kreise und seit 1990 auch für kreisfreie Städte erstellt wird. Die gesetzlichen Grundlagen dafür sind seit 1998 im 
Bayerischen Naturschutzgesetz verankert. In jeweils einem Text- und Kartenband wird im ABSP der Gesamtrah-
men aller für den Arten- und Biotopschutz notwendigen Maßnahmen für die entsprechende Verwaltungseinheit 
dargestellt. Als Fachkonzept wird das ABSP in enger Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden erstellt, nicht 
aber mit den Interessen anderer Landnutzer abgestimmt. Seit 1997 liegt für alle bayerischen Landkreise ein ABSP-
Landkreisband vor. 
Landkreisbedeutsame Arten nach dem Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP, Landkreis Unterallgäu; Bearbei-
tungsstand:1999) sind sowohl Tier- als auch Pflanzenarten, deren Bestände auf Landkreisebene selten bzw. ge-
fährdet sind, also beispielsweise Arten, die im Landkreisgebiet ihre Arealgrenze erreichen oder die im Landkreis 
eng an stark bedrohte Lebensraumtypen gebunden sind. Im Untersuchungsgebiet sind nachfolgende Fundstellen 
/ Artnachweise mit genauer Ortsangabe im ABSP genannt: 

 Pflanzen- und Tierarten nach ABSP, Lkr. Unterallgäu (Stand: 1999) - Gemeinde  

Objektnum-
mer  

Objekt Bewertung Bemerkung 

7929 A97 Bach mit Schilfzone und begleitenden Ge-
hölzstreifen südl. Türkheim; 
Schwerpunktgebiet Wertachaue 

landkreisbedeutsamer 
Artnachweis 

Blauflügel-Prachtlibelle (RLB3), 
Gebänderte Prachtlibelle 
(RLB4R) 

7930 A24 Westl. Haltepunkt  landkreisbedeutsamer 
Artnachweis 

ältere Pflanzennachweise  

Darüber hinaus erfolgt im ABSP auf Landkreisebene eine Beschreibung und Bewertung von besonderen, nicht 
selten (stark) gefährdeten Lebensraumtypen bzw. Biotopen (in Anlehnung an die Biotopflächen der amtlichen Bio-
topkartierung; siehe Objektnummern in der nachfolgenden Tabelle). Diese werden auf ihre lokale bis landesweite 
Bedeutung im Biotopverbund beurteilt.  
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Im Gemeindegebiet Wiedergeltingen sind folgende Lebensraumtypen / Biotope im ABSP Unterallgäu dargestellt und 
bewertet (auf die zusammenfassende Darstellung der sich im Kapitel 6.2.4 befindenden Karte "Arten- und Bio-
topausstattung / Biotopverbund" wird verwiesen): 

 Lebensräume nach ABSP, Lkr. Unterallgäu (Stand: 1999), Gde. Wiedergeltingen 

Objekt-
nummer  

Objekt Bewertung Lebensraum-
typ 

Bemerkung 

7929 B52 Wertach, Wertachstauseen und 
Wertachaue mit Altwasser- und Au-
waldresten 

überregional be-
deutsam 

Wertach und 
Wertachaue 

strukturreicher Lebens-
raumkomplex mit hoher 
Biotopdichte, überregio-
nal bedeutsam  
f. d. Biotopverbund 

7929 B59 Sonstige lokal bedeutsame Biotopflä-
che 

lokal bedeutsam Sonstige lokal 
bedeutsame Bi-
otopfläche 

Lebensraum umfasst i. 
d. R. Hecken, Gebü-
sche, Feldgehölze 
und/oder Altgrasbe-
stände 

7929 B61 Sonstige lokal bedeutsame Biotopflä-
che; 
Schwerpunktgebiet Wertachaue 

lokal bedeutsam Sonstige lokal 
bedeutsame Bi-
otopfläche 

Lebensraum umfasst i. 
d. R. Hecken, Gebü-
sche, Feldgehölze 
und/oder Altgrasbe-
stände 

7929 B64 
Teilfläche 08 

Bahnböschungen zwischen Rammin-
gen und östlichem Kartenblattrand. 

regional bedeutsam Trockene Alt-
gras- und Ru-
deralflur, Ran-
ken;  
Extensive Wie-
sen und Weiden 
(trockenes Ex-
tensivgrünland) 

wichtige Lebensräume 
und Verbundelemente 
für Arten magerer Tro-
ckenstandorte 

7929 B68 Gehölze am Mühlbach und auf benach-
barten Böschungen nordöstlich von Ir-
singen 
Schwerpunktgebiet Wertachaue 

lokal bedeutsam Fluß / Bach mit 
Begleitvegeta-
tion 

 

7929 B68 
Teilflächen 
01-20 

Sonstige lokal bedeutsame Biotopflä-
che 
Schwerpunktgebiet Wertachaue 

lokal bedeutsam Sonstige lokal 
bedeutsame Bi-
otopfläche 

Lebensraum umfasst i. 
d. R. Hecken, Gebü-
sche, Feldgehölze 
und/oder Altgrasbe-
stände 

7930 B7 
Teilflächen 
05-09 

Sonstige lokal bedeutsame Biotopflä-
che 

lokal bedeutsam Sonstige lokal 
bedeutsame Bi-
otopfläche 

Lebensraum umfasst i. 
d. R. Hecken, Gebü-
sche, Feldgehölze 
und/oder Altgrasbe-
stände 

7930 B8 
Teilflächen 
02-05 

Sonstige lokal bedeutsame Biotopflä-
che 

lokal bedeutsam Sonstige lokal 
bedeutsame Bi-
otopfläche 

Lebensraum umfasst i. 
d. R. Hecken, Gebü-
sche, Feldgehölze 
und/oder Altgrasbe-
stände 

7929 B68 Gehölze am Mühlbach und auf benach-
barten Böschungen nordöstlich von Ir-
singen 
Schwerpunktgebiet Wertachaue 

lokal bedeutsam Fluss / Bach mit 
Begleitvegeta-
tion 
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 Überschwemmungsgebiete 15  

blau kariert: festgesetztes Überschwemmungsgebiet,  
hellblau: Hochwassergefahrenfläche HQ 100 

Innerhalb des Gemeindegebietes befinden sich jeweils Teilflächen von Trinkwasserschutzgebieten gemäß Was-
serrecht zur Sicherung sowohl der eigenen Wasserversorgung als auch der umliegenden Gemeinden festgesetzt: 

- Im Nordwesten: Wasserschutzgebiet Türkheim, Gebietskennzahl: 2210792900074, Festsetzungsdatum: 
19.06.1989 

- Im Südosten: Wasserschutzgebiet Buchloe, Gebietskennzahl: 2210793000062, Festsetzungsdatum: 
12.12.2002 

                                                           
 
15 (BayernAtlas, 2025) 
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 Trinkwasserschutzgebiete 16  

türkis kariert: Trinkwasserschutzgebiet  
grüne Linie: Grenze Gemeindegebiet 

  

                                                           
 
16 (BayernAtlas, 2025) 





Gemeinde Wiedergeltingen, Landkreis Unterallgäu Vorentwurf Begründung 
Fortschreibung Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan  Fassung vom 03.12.2025 
 

 58 
 

3.5.9 Landwirtschaftliche Grundlagen / Bodenschätzung und Bodennutzung 

Etwa 779 ha - dies entspricht 67,4 % des Gemeindegebietes von Wiedergeltingen - werden landwirtschaftlich ge-
nutzt.  
Die überwiegende landwirtschaftliche Nutzung im Gemeindegebiet Wiedergeltingen ist Ackernutzung (etwa 75 % 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Jahr 2020), wohingegen die Grünlandnutzung lediglich 25 % der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche einnimmt. Die Grünlandnutzung konzentriert sich insbesondere auf Bereiche mit hohen 
Grundwasserständen, d.h. insbesondere im Einflussbereich des Großen und Kleinen Hungerbaches im Nahbereich 
und nördlich von Wiedergeltingen sowie westlich des Wiedergeltinger Wäldchens.  
Der überwiegende Anteil der landwirtschaftlichen Flächen weist eine mittlere natürliche Ertragswertfähigkeit auf, 
im Nordwesten entlang der Wertach und im Südosten sind Bereiche mit hoher natürlicher Ertragswertfähigkeit 
vorhanden. Nordöstlich und östlich von Wiedergeltingen befinden sich kleinere Flächenanteile mit geringer natürli-
cher Ertragswertfähigkeit.  

 
 Natürliche Ertragsfähigkeit 18  

grün: hohe Ertragsfähigkeit, rosa: mittlere Ertragsfähigkeit, pink: geringe Ertragsfähigkeit, grau: Wald, Siedlung 
blaue Linie: Grenze Gemeindegebiet 

                                                           
 
18 (BayernAtlas, 2025) 
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Welf VI starb am 15. Dezember 1191 kinderlos in seiner Burg in Memmingen. Dabei müsste sein Haus in Wieder-
geltingen an die Staufer gekommen sein. Die Vorkommnisse folgender Jahrzehnte scheinen auf Besitzansprüche 
der Ritter von Mattsies zurückzugehen. Ritter Konrad von Mattsies, seine Söhne und andere Helfer brandschatzten 
Kirche und Güter in Wiedergeltingen. Wegen der angerichteten Schäden mussten die Genannten am 10. April 1235 
vor Bischof Sibito in Augsburg (1227-1248) Genugtuung leisten. Letztlich verzichtet Konrad von Mattsies im Jahre 
1251 auf alle seine Rechte über Wiedergeltingen, die er von König Konrad IV (1228-1254) erhalten hatte. Mit dieser 
Beurkundung verliert sich die letzte Spur, die im Zusammenhang mit einem welfischen Erbe oder einem Königsgut 
einigermaßen Aussagekraft besäße. 

Kriegszeiten 
Der Bauernkrieg brachte 1525 großes Unheil über das Dorf. Der an die 3000 Mann starke Buchloer Haufen sam-
melte sich am 26. März; wenige Tage später bekannten sich neuerdings viele Dörfer zu diesem Haufen. Herzog 
Ludwig von Baiern legte am 8. April zur Sicherung des Lechübergangs Kriegsvolk nach Landsberg, entschlossen 
zum Schlag gegen die bei Buchloe lagernden Bauern. Am 17. April wurde Herzog Ludwig vom Schwäbischen Bund 
gebeten, gegen Mindelheim zu streifen und dorthin 200 Reiter zu legen. Um im Grenzraum westlich von Landsberg 
Ruhe zu schaffen und wohl auch die Verbindung mit der nach Mindelheim zu legenden Reiterabteilung aufrecht 
erhalten zu können, griff Herzog Ludwig zu einer drakonischen Maßnahme. Buchloe und das Dorf Wiedergeltingen 
wurden geplündert und in Asche gelegt.  

Das war am 20. April 1525. Dieses Vorgehen erregte besonders auch in den Reichsstädten Kaufbeuren und Augs-
burg lebhafte Kritik.  

Die Antwort der Bauern unter dem Allgäuer Knopf von Leubas blieb nicht aus: am 22. April gingen die Burgen 
Irmatshofen und Angelberg in Flammen auf und im folgenden Mai taten sich die Bauern von Buchloe bei der Plün-
derung des Klosters Steingaden hervor. 

Im 30-jährigen Krieg hat das Dorf an der Straße die Leiden des Krieges genügsam erfahren. 1642 gingen Pfarrhof 
und Mühle in Flammen auf. 1646 plünderte die durchziehende schwedische und französische Armee. 

Im spanischen Erbfolgekrieg (1701-1714) hatte der Kaiserliche Kriegskommissar Rudolph von Sturm in Wiedergel-
tingen sein Quartier. 

Die Wiedergeltinger Mühle 
Im Leben eines Dorfes waren weit über das Mittelalter hinaus die Ehaften (Mühle, Schmiede, Badstube und 
Taferne) von wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bedeutung. Wenn die These von einem fränkischen Reichshof 
in Wiedergeltingen zutrifft, dann ist die abseits liegende Wiedergeltinger Mühle eine fränkische Gründung des 8. 
Jahrhunderts, deren Bedeutung vornehmlich der Truppenversorgung diente. Im Jahre 1279 verzichtet das Kloster 
Weingarten zugunsten des Klosters Steingaden auf Eigentumsrechte an der Wiedergeltinger Mühle. 

Ehemalige Wasserburg und Welfenburg 
Die Angehörigen des im Hochmittelalter nachweisbaren niederen Ortsadels waren welfische Dienstmannen. Die 
Lage der Burg ist lokalisierbar. Bis 1939 kannte man den so genannten "Schlossweiher", einen hochmittelalterli-
chen Burgstall. Beim Schulhausbau wurde dieses Bodendenkmal planiert und überbaut. Der von Wall und Graben 
umgebene Turmhügel war eine schlichte Wasserburg. 

Im Jahre 1183 waren Bischof Adalbert von Freising und Welf VI mit großem Gefolge auf der Reise nach Konstanz 
in Wiedergeltingen, wo eine Beurkundung erfolgte. Jedenfalls liegt der archivarisch einwandfreie Nachweis eines 
welfischen Hauses in Wiedergeltingen vor, das als Welfenburg erachtet werden kann. Wie die Burg des Ortsadels 
lässt sich ebenfalls die Welfenburg lokalisieren. Im Gartengelände unmittelbar östlich des Maierhofes sind deren 
Fundamentreste unter dem Rasen erhalten. 

Geschichte der Pfarrkirche 
Durch die Urkunde aus dem Jahr 1235 ist die Brandschatzung der Kirche durch die Ritter von Mattsies bekannt. 
Zweifellos handelt es sich bei dieser Feststellung um den romanischen Vorgängerbau der heutigen Pfarrkirche. 
Die Ausmaße des Langhauses Im Lichten betrug 13,5/6 Meter, die des heutigen Langhauses (ohne den Raum der 
Männerstühle) 15,5/10 Meter. Der Vorgängerbau war ohne Turm. Die durch Brandschatzung beschädigte Kirche 
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wurde instandgesetzt und noch etwa ein Jahrhundert benützt. Den bestehenden spätgotischen Chor setzte man 
um 1500 an. Das Langhaus wurde wohl um 1700 auf den alten Fundamenten des 14. oder 15. Jahrhunderts neu 
erbaut. 

Im Jahre 1189 wird bestätigt, dass der Augsburger Bischof Udalskalk (1184-1202) u.a. die Kirche in Wiedergeltingen 
samt Zehentrecht dem Kloster Steingaden übergeben habe. Die Pröbste des Klosters, seit 1434 die Äbte, besetz-
ten die Pfarrei mit Patern aus ihrem Kloster bis zum Jahre 1803. 

 
 Ausschnitt aus dem Urkatasterplan, Stand um 1830  

Schulwesen 
Seit dem 17. Jahrhundert lassen sich Ludlmagister (Schulmeister) in Wiedergeltingen nachweisen. In Ermangelung 
eines eigenen Schulhauses wurden die Kinder vornehmlich im Winter in der Stube des Mesners in Wiedergeltingen 
"beim Laure" (Hausname) unterrichtet. Im Jahre 1830, 28 Jahre nach Einführung der allgemeinen Schulpflicht er-
baute die Gemeinde auf dem Platz des abgebrochenen Zehentstadels das heutige "alte Schulhaus" mit einer 
Lehrerwohnung. In den Kriegsjahren 1939/41 entstand mit einem Staatszuschuss von 48.000 Mark das "neue 
Schulhaus" mit zwei Lehrsälen, einer Turnhalle und zwei Lehrerdienstwohnungen, das 1995 durch einen modernen 
Bau ersetzt wurde. 

4.1.3 Jüngere Siedlungsentwicklung 

1874 wurde die Bahnlinie Buchloe-Memmingen gebaut, 1966 die neue Trasse der B 18. 

Die Gemeinde Wiedergeltingen ist seit 1978 der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim angeschlossen. 
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4.2 Bau- und Bodendenkmäler 

Im Jahr 2021 wurde ein Denkmalpflegerischer Erhebungsbogen 19 durch die Ingenieurgesellschaft Steinbacher-
Consult mbH & Co. KG erstellt.  

Im Gemeindegebiet befinden sich insgesamt 5 Bau- und 9 Bodendenkmäler. 

 
 Bau- und Bodendenkmäler in  20 

 

                                                           
 
19 (Denkmalpflegerischer Erhebungsbogen, 2021) 
20 (BayernAtlas, 2025) 
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 Baudenkmäler in  21 

Baudenkmäler  
D-7-78-216-3 
Kirchenstraße 8. Kath. Pfarrkirche St. Nikolaus, 
flachgedeckter Saalbau mit eingezogenem Chor 
unter Stichkappentonne, nördlicher Satteldach-
turm, Turm 14. Jh., 
Chor spätgotisch, Langhaus um 1700, Erweiterung 
nach Plan von Michael Kurz 1921; 
mit Ausstattung. 
 
Benehmen hergestellt 

 
D-7-78-216-4 
Mindelheimer Straße 1. Gasthaus, stattlicher zwei-
geschossiger Satteldachbau mit Gesimsgliede-
rung, Ladeluken und Kranbalken, 18. Jh. 
 
Benehmen hergestellt 

 
D-7-78-216-6 
Pfarrgasse 1; Pfarrgasse 3. Ehem. kath. Pfarrhof, 
zweigeschossiger, kubischer Bau mit Mezzanin, 
Putzgliederungen und Flachwalmdach, 1872; zu-
gehöriger Pfarrstadel, Putzbau mit Satteldach und 
stichbogigen Einfahrten. 
 
Benehmen hergestellt 

 
 

 

 

 

 

                                                           
 
21 (Bayerischer Denkmal-Atlas, 2025) 
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D-7-78-216-6 
Pfarrgasse 3. Ehem. kath. Pfarrhof, Scheune, syn. 
Stadel, syn. Scheuer 
 
Benehmen hergestellt, nachqualifiziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

D-7-78-216-1  

Nähe Kellerweg. Kriegerdenkmal, quadratischer 
Sockel mit pyramidalem Aufsatz, Sandstein, nach 
1871. 

 

Benehmen hergestellt 22 

 
D-7-78-216-2 
Nähe Kellerweg. Bildstock, schlichter Satteldach-
bau des späten 19. Jh., mit Kerkerheiland, gefaßte 
Holzfigur Mitte 18. Jh. 
 
Benehmen hergestellt 

 

                                                           
 
22 Photo (Bayerischer Denkmal-Atlas, 2025) 
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 Bodendenkmäler in  23 

Bodendenkmäler  
D-7-7929-0108 Siedlung der römischen Kaiserzeit 

nachqualifiziert 
D-7-7930-0002 Grabhügel der Hallstattzeit, Brandgräber der römischen 

Kaiserzeit, Körpergräber der Merowingerzeit 

nachqualifiziert 
D-7-7930-0003 Grabhügel der Hallstattzeit 

nachqualifiziert 
D-7-7930-0004 Burgstall des Mittelalters 

nachqualifiziert 
D-7-7930-0005 Siedlung der Hallstattzeit und Herrschaftssitz des frühen 

Mittelalters 

nachqualifiziert 
D-7-7930-0006 Siedlung der Bronzezeit sowie Siedlung und 

Bestattungsplatz des Mittelalters. 

nachqualifiziert 
D-7-7930-0009 Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich 

der Kath. Pfarrkirche St. Nikolaus in  und ihrer 
Vorgängerbauten mit Friedhof 

nachqualifiziert 
D-7-7930-0070 Siedlung der römischen Kaiserzeit 

nachqualifiziert 
D-7-7930-0091 Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung 

nachqualifiziert 
 

 

  

                                                           
 
23 (Bayerischer Denkmal-Atlas, 2025) 
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4.3 Grundlagen der Siedlungsentwicklung und Wohnbaulandbedarf 

4.3.1 Bevölkerungsentwicklung  

Seit dem Jahr 1840 haben insgesamt 11 Volkszählungen stattgefunden, in denen auch der Bevölkerungsstand der 
Gemeinde Wiedergeltingen erfasst wurde. Bis zum Jahr 1984 lagen den Zählungen unterschiedliche Systeme und 
Bevölkerungsbegriffe zugrunde, seitdem erfolgt die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes nach den Merkmalen 
der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung. Dort setzt sich die Bevölkerung aus den Daten des vorangegangenen 
Zensus und den in der Zwischenzeit Geborenen und Zugezogenen sowie der Fortgezogenen und Gestorbenen 
zusammen. 24 

 Bevölkerungsentwicklung seit 1840 (Zensus) 25 

Jahr Einwohnerzahlen 
1840 432 
1871 617 
1900 615 
1925 748 
1939 685 
1950 1.122 
1961 936 
1970 898 
1987 1.021 
2011 1.390 
2022 1.390 

 

 

 
 Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde  26 

 

Die Bevölkerung in Wiedergeltingen hat mit Ausnahme dreier Abnahmen stetig zugenommen. In den Jahren zwi-
schen 1925 und 1939 sank die Bevölkerung und nahm dann in den darauffolgenden Jahren bis 1950 stark zu. Dies 

                                                           
 
24 (Statistik kommunal 2024 - Gemeinde Wiedergeltingen, 2025) 
25 (Statistik kommunal 2024 - Gemeinde Wiedergeltingen, 2025) 
26 (Statistik kommunal 2024 - Gemeinde Wiedergeltingen, 2025) 
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lässt sich vermutlich durch die Flüchtlings- und Wanderungsbewegungen im und nach dem zweiten Weltkrieg er-
klären. Von 1950 bis 1961 und von 1961 bis 1970 sank die Bevölkerung. Wahrscheinlich haben sich vorübergehend 
untergekommene Einwohner anders orientiert. Die Jahre nach 1970 sind durch ein stetiges Wachstum geprägt, 
das allerdings zwischen 2011 und 2022 stagniert ist. 

 Einwohnerentwicklung in den Jahren 2013 bis 2023  

Jahr Einwohnerzahlen Gesamtgemeinde 

2013 1.357 
2014 1.374 
2015 1.368 
2016 1.377 
2017 1.410 
2018 1.411 
2019 1.443 
2020 1.448 
2021 1.466 
2022 1.426 
2023 1.445 
2024 1.480 

 

In Wiedergeltingen übersteigt seit 2021 die Zahl der Geburten wieder die Zahl der Sterbefälle. 2020 waren diese 
Zahlen ausgeglichen. Zusammen mit dem Zuzug einem positiven Wanderungssaldo steigt die Bevölkerung. Im 
Jahr 2022 war durch eine Kombination aller Faktoren (hohe Anzahl von Geburten im Vergleich zu eher durch-
schnittlichen Sterbefällen und einem hohen Wanderungssaldo) ein überdurchschnittlicher Zuwachs der Bevölke-
rung erzielt. 

 Saldo der Entwicklung der Bevölkerungszahlen ab 2020 27 

Jahr Geburten Sterbefälle Wanderungssaldo Gesamtsaldo 

2020 10 10 5 5 
2021 20 17 15 18 
2022 20 12 33 41 
2023 16 13 16 19 
2024 10 6 17 21 

 

4.3.2 Demographie / Altersstruktur 

An der Altersstruktur der Bevölkerung lässt sich, neben der deutschlandweit durch den demographischen Wandel 
bedingten Zunahme der Bevölkerung über 50 Jahre, eine Zunahme der unter 6-Jährigen und eine Abnahme der 
unter 15-Jährigen im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren erkennen. Das Durchschnittsalter in der Ge-
meinde Wiedergeltingen lag im Jahr 2019 bei 42,8 Jahren, was unter dem Landkreisdurchschnitt von 44,1 Jahren 

                                                           
 
27 (GENESIS-online, 2025) 
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 Entwicklung des Wohngebäudebestandes 30 

Jahr 

Wohn-
bau-

fläche 
(ha) 

Wohnge-
bäude 

Wohnun-
gen (WE) 
in Wohn-
gebäuden  

Wohnun-
gen (WE) 
in Wohn- 

und 
Nicht-

wohnge-
bäuden 31 

  

Wohnflä-
che (m²) 
in Wohn- 

und 
Nicht-

wohnge-
bäuden 

Durch-
schnittli-

che 
Größe 

(m²) einer 
WE 

Bele-
gungs-

dichte je 
Wohnein-

heit 

Bevölke-
rung 

31.12.1984 - 289 - 380  - - 1013 
31.12.1994 - 324 400 426 46354 109 2,9 1176 
31.12.2004 27,04 397 501 525 58786 112 2,8 1394 
31.12.2014 32,02 434 532 560 65496 117 2,6 1374 
31.12.2024 32,01 494 613 637 80812 127 2,4 1480 

 

Zwar ist das Einfamilienhaus in Wiedergeltingen, wie in vielen Landgemeinden, die beliebteste Wohnform (erkennbar 
aus dem Verhältnis von Wohngebäude zu Wohnung in Wohngebäude), es ist jedoch ein langsamer Anstieg der 
Wohnungen in Wohngebäuden erkennbar. Nur etwa 20 % der Wohnungen befinden sich in einem Mehrparteien-
haus. Der Rückgang der Belegungsdichte bei gleichzeitigem Anstieg der durchschnittlichen Größe der Wohnein-
heiten ist nicht nur Ausdruck gesteigerter Wohnansprüche, sondern vor allem auch dem Demographischen Wandel 
geschuldet. 

4.3.4 Zukünftiger Bedarf an Wohnbauflächen 

Für die Abschätzung des zukünftigen Bedarfs an Wohnbauland wurden folgende Datengrundlagen herangezogen:  

- die Einwohnerentwicklung der vergangenen Jahre (siehe oben.), 
- Saldo aus Geburten, Verstorbenen sowie des Zu- bzw. Fortzuges der vergangenen Jahre, 
- die Bevölkerungsprognose für die kommenden Jahre, 
- das bestehende aktivierbare Innenentwicklungspotenzial (u. a. Baulücken und leerstehende Gebäude. 

Gemäß den Vorausberechnungen des Landesamtes für Statistik soll im Landkreis Unterallgäu von 2024 bis 2043 
die Bevölkerung um etwa 13,6 % wachsen.32 Die statistischen demographischen Daten der Gemeinde Wiedergel-
tingen wurden noch nicht aktualisiert, jedoch wird für das Jahr 2033 ein Bevölkerungswachstum von 6,5 % gegen-
über dem Jahr 2019 prognostiziert. Es wurde von einer Einwohnerzahl von 1.443 im Jahr 2019 ausgegangen und 
ein Anstieg der Einwohner auf 1.540 bis zum Jahr 2033 prognostiziert.33 

Da durch die Statistische Datenbank GENESIS des Bayerischen Landesamtes für Statistik derzeit nur Prognose-
werte der Einwohnerentwicklung bis zum Jahr 2033 für Gemeinden unter 5.000 Einwohner zur Verfügung stehen, 
wurde eine eigene Hochrechnung auf Basis des für 2033 prognostizierten Wachstums für das Jahr 2038 angestellt. 

  

                                                           
 
30 (GENESIS-online, 2025) 
31 Nichtwohngebäude sind Gebäude, in denen mehr als die Hälfte des Gesamtwohnfläche Nichtwohnzwecken dient 
32 (Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2043 - Demographisches Profil für den Landkreis 
Unterallgäu, 2025) 
33 (Demographie-Spiegel für Bayern - Gemeinde Wiedergeltingen - Berechnungen bis 2033, 2025) 
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Zwar bieten die vorliegenden informellen Planungen der Gemeinde (Vitalitäts-Check, Rahmenplan, Innenentwick-
lungskonzept) eine gewisse Grundlage, weil sie eine unterstützende Wirkung bei der Schaffung eines Bewusstsein 
innerhalb der Bevölkerung haben und auch weil in deren Rahmen Eigentümer vorrangig zu entwickelnder Flächen 
und Bebauungen angeschrieben und eine Beratung angeboten wird. Doch auch im Rahmen des Gemeindeent-
wicklungskonzeptes wurde bereits festgestellt, dass Handlungsspielraum für die Gemeinde primär auf den gemein-
deeigenen Flächen besteht. 

Um den Handlungsspielraum der Gemeinde auszuschöpfen, hat die Gemeinde Wiedergeltingen am 26. Februar 
2024 für den Bereich des Innenentwicklungskonzeptes eine Vorkaufsrechtssatzung erlassen, die die Sicherung 
der Innenentwicklungsziele gewährleisten soll. 

4.4 Wirtschaftliche Ausgangssituation 

4.4.1 Arbeitsmarktfunktion und Erwerbsstruktur 

Die Gemeinde Wiedergeltingen hat, wie viele ländliche Gemeinden, ein negatives Pendlersaldo. Es pendeln also 
wesentlich mehr Menschen zu ihrem Arbeitsort außerhalb der Gemeinde als in die Gemeinde einpendeln. So ver-
zeichnet die Gemeinde 322 Einpendler, 613 Auspendler und 67 Binnenpendler (https://pendleratlas.de/bay-
ern/landkreis-unterallgaeu// Datenabfrage Dezember 2025). Somit hat Wiedergeltingen eine wesentlich höhere 
Wohn- als Arbeitsmarktfunktion. 

 Arbeitsmarkt- und Erwerbsstruktur 34 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

am Arbeitsort 389 am Wohnort 680 
   

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte am Arbeitsort nach 
Wirtschaftszweig 

Anzahl: 389 

Art Anzahl 

Land- und Forstwirtschaft - 

Produzierendes Gewerbe 261 

Handel, Verkehr, Gastgewerbe 53 

Unternehmensdienstleister 34 

Öffentliche und private  
Dienstleister 

- 

 

Die Erwerbsstruktur ist in Wiedergeltingen vor allem durch das produzierende Gewerbe geprägt, gefolgt von dem 
Wirtschaftszweige Handel, Verkehr, Gastgewerbe und an dritter Stelle Unternehmensdienstleister. Es kann die 
Annahme getroffen werden, dass sich die verbleibenden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf die Berei-
che der Land- und Forstwirtschaft und öffentliche / private Dienstleister aufteilen. 

4.4.2 Zukünftiger Bedarf an Gewerbebauflächen 

In der Gemeinde Wiedergeltingen liegt eine Bewerberliste für Bauland in einem Gewerbegebiet vor. Nach derzeiti-
gem Stand besteht von insgesamt 4 Betrieben unterschiedlicher Branchen ein Bedarf von rund 1 ha Bauland. Die 
Anfragen bezüglich der benötigten Flächen liegen zwischen 1.500 m2 und 2.500 m2. 
Durch die vorliegende Flächennutzungsplan-Änderung werden insgesamt ca. 4 ha Fläche als gewerbliche Bauflä-
chen dargestellt. Somit stehen für zukünftige weitere Anfragen Flächenreserven von rund 3 ha zur Verfügung, 

                                                           
 
34 (Statistik kommunal 2024 - Gemeinde Wiedergeltingen, 2025) 
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welche stufenweise auf zwei unterschiedlichen Flächen (G1 Gewerbliche Baufläche Nordost - Teilfläche Ost und 
G2 Gewerbliche Baufläche Nordost - Teilfläche West) entwickelt werden sollen, wobei die Priorität auf der Fläche 
G1 liegt, da in diesem Bereich die Gemeinde bereits Flächen erwerben konnte. Die Gemeinde erachtet diese Re-
serven 1. in Anbetracht des zeitlichen und (Kosten-) Aufwandes zur Entwicklung von gewerblichen Bauflächen und 
2. im Hinblick auf die umfangreiche Rücknahme von Wohnbauflächen als gerechtfertigt. 

Fazit  
Die Gemeinde hat sich mit dem Bedarf an Bauland auseinandergesetzt und kommt zum Ergebnis, dass eine Neu-
ausweisung erforderlich ist. Sie möchte mit dieser Flächenausweisung den Wirtschaftsstandort Wiedergeltingen 
stärken sowie Arbeitsplätze sichern und neu schaffen. 

4.4.3 Land- und Forstwirtschaft 

Die Werte in diesem Kapitel wurden der Statistik Kommunal 2024 des Bayerischen Landesamtes für Statistik - 
Gemeinde Wiedergeltingen 09 778 216 (Stand: 30. April 2025) entnommen. 

Von insgesamt 1.155 ha Bodenfläche (100 %) wurden im Jahr 2023 779 ha landwirtschaftlich (67,4 %) und 144 ha 
forstwirtschaftlich als Wald (12,5 %) genutzt.  

Bereich Landwirtschaft 

Die Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen war im Jahr 2020 folgendermaßen verteilt: ca. 76 % Ackerland, ca. 
24 % Grünland. Beim Ackerbau überwiegt der Getreideanbau (Weizen, Roggen, Gerste) mit ca. 63 %, gefolgt von 
Silo- und Grünmais mit ca. 27 %. Bezüglich der Ertragsfähigkeit der Böden wird auf Kap. 6.3.1 verwiesen.  

Die Betriebsgrößenstruktur ist in nachfolgender Tabelle dargestellt.  

 
Die Entwicklung in Wiedergeltingen spiegelt den allgemeinen Trend in der Landwirtschaft wider mit einer deutlichen 
Abnahme der landwirtschaftlichen Betriebe, wobei insbesondere bei den kleinen und mittleren Betrieben eine 
starke Abnahme zu verzeichnen ist, zugunsten von Großbetrieben. 
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Bei der Viehhaltung überwiegt bei Weitem die Rinderhaltung und hierbei die Milchviehhaltung (4 von 6 Betrieben, 
2020). 

Bereich Forstwirtschaft 

Gemäß den vorstehenden Werten beträgt die Waldfläche im Gemeindegebiet Wiedergeltingen ca. 144 ha. Dies 
entspricht einem Bewaldungsprozentsatz ca. 12,5 % der Gemeindefläche, der damit deutlich unter dem Landkreis-
durchschnitt von rund 25 % und sehr weit unter dem Bayerischen Landesdurchschnitt von ca. 37 % liegt. 

Bei ca. 13 % der Waldflächen handelt es sich um Körperschaftswald, bei ca. 67 % um Privatwald und bei ca. 20 % 
um Staatswald. 
Der Erhaltung der wenigen Waldflächen im Gemeindegebiet kommt damit sehr große Bedeutung zu, ebenso dem 
Ziel, die Waldflächen zu vergrößern und zu vermehren. 

Bodenverhältnisse auf den Waldstandorten 

Im Auwald überwiegen mittel- bis tiefgründigere gutwüchsige Auenböden. Die Schotterriedel sind an den Hangpar-
tien durch mittel- bis tiefgründige kiesige Lehme und Feinlehme gekennzeichnet, die Plateau-Lage durch ziemlich 
instabile mäßig bis stark wechselfeuchte Lehmböden. Gerade dort ist die Pflanzung weiterer stabiler Baumarten 
innerhalb bestehender Fichtenbestände von wesentlicher Bedeutung für die nächste Waldgeneration (vgl. Kap. 
3.5.10) 

Im Wiedergeltinger Wäldchen liegen als Sonderstandorte Kalktuffböden vor. 

4.5 Infrastruktur und Energiewende 

4.5.1 Verkehr / Erschließung 

Autobahn 

Durch den räumlichen Geltungsbereich der Gemeinde Wiedergeltingen verläuft die BAB A 96 von Str.-km 102.49 
bis Str.-km 105.44 (kilometriert von West nach Ost. Es sind beidseitig Parkplätze mit angeschlossenem WC bei 
Str.-km 104.2 (in Fahrtrichtung München) bzw. ca. Str.-km 103.7 (in Fahrtrichtung Memmingen) vorhanden. 
Die entsprechenden Abstandszonen bzw. die Bauverbotszone (40-m-Bereich) gem. § 9 Abs. 1 FStrG und Baube-
schränkungszone (100-m-Bereich) gem. § 9 Abs. 2 FStrG sind im Flächennutzungsplan grafisch gekennzeichnet. 
Bei sämtlichen Maßnahmen im 100-m-Bereich ist im Vorfeld die Zustimmung der Autobahndirektion Südbayern 
einzuholen. 
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Die gesamte Bahnstrecke ist mit digitalem Zugfunk (GSM-R) versorgt, welcher durch evtl. Vorhaben nicht beein-
trächtigt oder behindert werden darf. 
Der Abstand von Bepflanzungen zum Bahngelände ist so zu wählen, dass durch Windbruch keine Bäume auf das 
Bahngelände bzw. in das Lichtraumprofil des Gleises fallen können. Der Mindestabstand ergibt sich aus der End-
wuchshöhe des Gehölzes sowie einem Sicherheitszuschlag von 2,5 m. 

Bus 
Der Öffentliche Personennahverkehr in Wiedergeltingen ist dem Verkehrsverbund Mittelschwaben GmbH (VVM) 
zugehörig und wird vom Regionalbus Augsburg (RBA) bedient. 
 ist mit drei Haltestellen, zwei davon im Ortskern beim Rathaus / Schule und Buchloer Straße, Höhe Riedweg, 
sowie eine in der Siedlung Galgen, in die Bus-Linie 910 Mindelheim - Türkheim - Buchloe eingebunden. Die Linie 
verkehrt hauptsächlich an Schultagen zu Schulzeiten.  

Darüber hinaus ist Wiedergeltingen an den Flexibus (Rufbus) Knoten Türkheim - Ettringen (mit den Gemeinden 
Wiedergeltingen, Amberg) und Haltepunkt Bahnhof Buchloe angeschlossen. 

 
 Ausschnitt Tarifzonen- und Liniennetz des Verkehrsverbund Mittelschwaben GmbH (VVM) (https://www.vvm-online.de)  
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 Ausschnitt Knoten Türkheim - Ettringen des Flexibus des Verkehrsverbund Mittelschwaben GmbH (VVM) 
(https://www.vvm-online.de) 

 

 ist durch die den Ort von West nach Ost querende Kreisstraße (MN 10 / OAL 18) sowie die Autobahn-Anschluss-
stellen Buchloe / Wiedergeltingen und Bad Wörishofen / Türkheim, beide etwa 3,5 km vom Ortskern entfernt, gut in 
das überregionale Straßennetz eingebunden. Die Autobahn A 96 selbst quert das Gemeindegebiet auch in ost-
westlicher Richtung. 
Die Nachbargemeinden Buchloe und Türkheim sowie das Mittelzentrum Bad Wörishofen sind über die Kreisstraße, 
die Nachbarorte Amberg, Weicht und Stockheim jeweils über Ortsverbindungsstraßen innerhalb weniger Minuten 
zu erreichen. 
Die Bahnlinie München - Buchloe - Memmingen - Lindau (Hauptstrecke) verläuft ebenfalls in ost-westlicher Rich-
tung und etwa parallel zur Bundesautobahn durch das Gemeindegebiet.  
Der frühere Wiedergeltinger Bahnhof ist heute nicht mehr in Betrieb, sondern in Privatbesitz.  
Über Buchloe bzw. Türkheim Bahnhof besteht die Möglichkeit, am Schienenverkehr der Deutschen Bahn teil zu 
nehmen. 
Die Entfernungen zu den nächsten größeren Städten betragen: 

bis Augsburg ca. 50 km 
bis Memmingen ca. 40 km 
bis Kaufbeuren ca. 25 km 
bis Landsberg ca. 20 km 
bis zur Kreisstadt Mindelheim ca. 16 km 
bis Bad Wörishofen ca. 10 km 
bis Buchloe ca.   5 km 

Der nächstgelegene Flughafen befindet sich bei Memmingen (Allgäu Airport) bzw. München (Franz-Josef-Strauß-
Flughafen). 
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 Durchschnittlicher täglicher Verkehr DTV 2021 35 

Straßenname Abschnitt Durchschnittlicher 
täglicher Verkehr 
(DTV) 

davon  
Schwerlastanteil 

MN 10 Gemeindegebiet  3.631   191 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde wurde für die MN 10 / OAL 18 drei Varianten einer Um-
gehungsstraße im Norden und Osten von Wiedergeltingen dargestellt, welche jedoch nicht weiterverfolgt wurden.  
Dennoch strebt die Gemeinde auch weiterhin eine Entlastung der Ortschaft vom Durchgangsverkehr mit den ent-
sprechenden Lärm- und Abgasimmissionen an.  

4.5.2 Wasserwirtschaft 

Die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Wiedergeltingen besteht aus zwei Quartärbrunnen, die im Jahr 2002 
erschlossen wurden und im Jahr 2025 mit einer UV-Entkeimungsanlage nachgerüstet wurden. Diese befinden sich 
an der südöstlichen Gemeindegebietsgrenze bzw. im östlichen Bereich des Wiedergeltinger Wäldchens. Bezüglich 
der Ausweisung von Bau- und Gewerbegebieten ist auf eine ausreichende Dimensionierung des Rohrleitungsnet-
zes bzw. die Sicherstellung der Versorgung mit Trink-, Brauch- und Löschwasser zu achten. Ggf. ist eine hydrauli-
sche Überrechnung des Rohrleitungssystems durchzuführen. 
Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Wiedergeltingen erfolgt über die Kläranlage im Markt Türkheim.  

4.5.3 Kommunale Abfallwirtschaft 

Restmüll, Biomüll, Wertstoffe und Altpapier werden über den Landkreis Unterallgäu entsorgt. Die haushaltsnahe 
Erfassung von Glas erfolgt über Depotcontainer beim gemeindlichen Bauhof. 
Darüber hinaus stehen den Gemeindeeinwohnern größere Wertstoffsammelstellen und Kompostierungsanlagen in 
Türkheim und Bad Wörishofen (sowie Buchloe) zur Verfügung.  

4.5.4 Energieversorgung 

Strom  
Die Stromversorgung der Gemeinde Wiedergeltingen wird durch die LEW (Lech Elektrizitätswerke) sichergestellt. 
Das 20-kV-Freileitungsnetz, die Kabelleitungen und Transformatorenstationen sind im Flächennutzungsplan dar-
gestellt. Der Schutzbereich der 20-kV-Freileitungen beträgt beiderseits der Leitungsachse zwischen 7,5 m und 
12 m (s. Plan), der der Kabelleitungen 1 m.  
Entsprechende Sicherheitsabstände gem. DIN/VDE-Bestimmungen sind einzuhalten.  
Im Süden des Gemeindegebietes verläuft eine 220/110 kV LEW-Leitung von West (nördlich des Wertachstausees) 
nach Ost (südlich des Wiedergeltinger Wäldchens). Deren Schutzzone beträgt 30 m beiderseits der Leitungsachse. 
Hierin sind die Unterwuchshöhen beschränkt. Es muss grundsätzlich ein Mindestabstand von 4 m zum Leiterseil 
eingehalten werden (ggf. Pflegemaßnahmen). Dies gilt auch in Gebieten, die als Landschaft- oder Wasserschutz-
gebiete ausgewiesen sind sowie Biotope. Es sind Zugangsmöglichkeiten zu den Strommasten offen zu halten. 
Da von den Leitungen elektrische und magnetische Felder ausgehen, sind auf Grundstücken, die nicht nur dem 
vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, Grenzwerte des elektrischen 50-Hz-Feldes einzuhalten 
(26. BImSchV). 
Die LEW ist über Bauvorhaben, geplante Änderungen am Geländeniveau, Aufforstungsmaßnahmen, Abbau von 
Bodenschätzen bzw. Rekultivierungen sowie die Ausweisung von Landschafts-/ Wasserschutzgebieten oder Bio-
topen im Bereich der Leitungsschutzzonen zu informieren. 

  

                                                           
 
35 (BayernAtlas, 2025) 
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5 ENTWICKLUNGSKONZEPTION MIT LEITBILD, ZIELEN UND MAßNAHMEN 

5.1 Ortsplanerisches Leitbild   

Für die Entwicklung und den Erhalt der Gemeinde Wiedergeltingen als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum 
wurden für die zukünftigen Siedlungsentwicklungen folgende allgemeine Ziele festgelegt und im Rahmen des In-
nenentwicklungskonzeptes festgelegt und vom Gemeinderat beschlossen: 

- Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
- Innenentwicklung behutsam, geordnet und ortsverträglich vorantreiben 
- Nutzung und Aktivierung von Leerständen 
- Berücksichtigung der bestehenden Landwirtschaft bei der weiteren Entwicklung 
- Ortstypische Gestaltung fördern und erhalten 
- Ortsbildprägende Raumkanten und Kubaturen erhalten 
- Erhalt und Sanierung von ortsbildprägenden Gebäuden und Hofstellen 
- Sanierung und Aufwertung von Baudenkmälern sowie deren direktem Umfeld 
- Gestaltung und Aufwertung von Gebäuden und Freiflächen, Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
- Abbruch und ortstypischer Ersatz von durch Brand zerstörten Gebäuden bzw. Gebäudeteilen 

5.1.1 Siedlungsstruktur und -entwicklung 

Ziele 
- Insgesamt flächensparend-maßvolle und organische Siedlungsentwicklung, die sich am Bedarf orientiert; 

hierbei Vorrang der Innenentwicklung durch Nutzung innerörtlicher Baulandreserven und leerstehender Bau-
substanz;  

- mit Ausnahme der Ausweisung von gewerblichen Bauflächen im Bereich der Wiedergeltinger Mühle (zur Er-
weiterung der dort vorhandenen Gewerbebetriebe) Begrenzung der gewerblichen Siedlungsentwicklung im 
Nordosten des Hauptortes Wiedergeltingen; 

- Siedlungsentwicklung nur innerhalb von geeigneten Bereichen unter Freihaltung der aus unterschiedlichen 
Belangen entstehenden Tabuzonen (z.B. qualitätsvoll ausgeprägter bestehender Ortsrand des Altortberei-
ches am nordwestlichen Ortsrand, frische bis feuchte Wiesenflächen am südöstlichen Ortsrand, markante 
Hangbereiche der in die Siedlungsbereiche hineinragenden Höhenrücken, Bereiche mit hohem Grundwas-
serstand am westlichen und südöstlichen Ortsrand und etc. ...); 

- Erhalt und Aufwertung der orts- und landschaftsbildprägenden, klimatisch- und für das Wohnumfeld bedeu-
tenden, innerörtlichen oder siedlungsnahen Grünstrukturen im Hauptort (v.a. im Bereich des nordwestlichen 
und südöstlichen Ortsrandes, der beiden Höhenrücken und entlang des westlichen Hungerbaches); 

- Offenhaltung von Frischluftschneisen mit Bezug zu den Siedlungsbereichen. 
- Vermeidung und Reduzierung der Bodenversiegelung im Ortsbereich sowie in neuen Baugebieten zur Ver-

ringerung der Eingriffe in Boden, Wasserhaushalt und des Kleinklimas; 
- Erhalt und Schaffung von Ortsrandeingrünungen zum Windschutz (v.a. West und Ostseiten) sowie zur Ver-

besserung der landschaftlichen Einbindung der Siedlungsbereiche bzw. zur Schaffung von harmonischen und 
gestuften Übergängen zwischen Siedlung und freier Feldflur (z.B. im Süden von Wiedergeltingen); 

- Rücksichtnahme bei der Siedlungsentwicklung auf die Standorte von landwirtschaftlichen Betrieben; 
- Erhalt bzw. Schaffung von Abstandsflächen und Grünzäsuren zwischen einzelnen aufeinander folgenden Ab-

schnitten der Siedlungsentwicklung zur Gliederung des Siedlungsbereiches; 

5.2 Landschaftliches Leitbild - Ziele - Maßnahmen 

Das der gemeindlichen Flächennutzungs- und Landschaftsplanung zugrunde liegende landschaftliche Leitbild setzt 
sich aus den nachfolgenden Teilkapiteln 5.2.1 bis 5.2.6 zusammen. 
Dieses Leitbild gibt die grundsätzliche Zielrichtung und Möglichkeiten einer langfristigen Entwicklung der Land-
schaft der Gemeinde wieder und berücksichtigt dabei die charakteristischen Gegebenheiten wie Morphologie (Re-
lief), Boden, Wasser, Klima, Pflanzen- und Tierwelt sowie das typische Landschaftsbild. 
  



Gemeinde Wiedergeltingen, Landkreis Unterallgäu Vorentwurf Begründung 
Fortschreibung Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan  Fassung vom 03.12.2025 
 

 82 
 

Die Landschaft im Gemeindegebiet kann dabei grob in insgesamt vier räumlich-funktional besonders eng zusam-
menhängende, sog. landschaftsökologische Raumeinheiten unterteilt werden: 

1. Wertach mit Auenbereichen und Mühlbach 
2. Verebnung des östlichen Wertachtalraumes 
3. Rißeiszeitliche Altmoräne bzw. östliche Wertachleite, welche das Gemeindegebiet quasi als landschaftli-

che Zäsur in Nord-Süd-Richtung durchzieht 
4. Weiträumiges, von den beiden Hungerbächen durchflossenes würmeiszeitliches Niederterrassenfeld im 

Osten des Gemeindegebietes, inkl. dem darin gelegenen "Wiedergeltinger Wäldchen" 
Bei zukünftigen planerischen Entscheidungen der Gemeinde Wiedergeltingen sollen daher nachfolgende Grund-
sätze generell berücksichtigt werden: 

5.2.1 Klima / Luft 
Der natürliche Luftaustausch und die Versorgung der Siedlungsbereiche mit Frisch- und Kaltluft sind im Gemein-
degebiet weitestgehend gewährleistet. Einzige größere Problempunkte stellen der Bahndamm bzw. die Auto-
bahntrasse mit bestehendem Lärmschutzwall insbesondere im Bereich des Wertachtalraumes dar, welche den 
Luftabfluss bzw. -austausch im östlichen Bereich des Wertachtales von Süden nach Norden erheblich reduzieren. 
Dies kann zur Entstehung von Kaltluft-Sammelbecken mit den entsprechenden Nachteilen für die Landwirtschaft 
führen. Für die weitere Entwicklung und die Erhaltung der vorhandenen Qualität ist Folgendes zu beachten: 
Erhaltung der Frisch- und Kaltluftversorgung sowie der Luftzirkulation   durch 
- Erhaltung der Kaltluftentstehungsgebiete, die für einen natürlichen Luftaustausch von Bedeutung sind z.B. 

der ortsnahen Wiesen innerhalb der Talböden (im Hinblick auf das natürliche Gefälle schwerpunktmäßig süd-
lich der Siedlungsbereiche); 

- Erhalt der Waldflächen im Hinblick auf ihre wichtige kleinklimatische Ausgleichsfunktion für die Siedlungsbe-
reiche; 

- Vermeidung von Hindernissen für den Kalt- und Frischluftabfluss mit Siedlungsbezug, d.h. Vermeidung von 
Bebauung, Dammschüttung, dichte Bepflanzung oder Aufforstung mit abriegelnder Wirkung quer zu den Luft-
austauschbahnen mit Siedlungsbezug; 

- Grundsätzlich Vermeidung von Siedlungserweiterungen in kanalisierte Kaltluftabflussbereiche bzw. in Kalt-
luftsammelbecken hinein; 

Erhaltung und Verbesserung der kleinklimatisch-lufthygienischen Verhältnisse   durch 
- Sicherung, Entwicklung und Neuanlage von Grünflächen und Großgrünstrukturen als wichtige klimatische 

Ausgleichsflächen und Gliederungselemente innerhalb der Siedlungsflächen, z.B. im Zuge der geplanten 
Ortserweiterungen und Innerortsentwicklungen; 

- Förderung der innerörtlichen Grünausstattungs-Elemente sowohl auf öffentlichen als auch privaten Flächen; 
- Evtl. Umsetzung geeigneter Immissionsschutzmaßnahmen im Bereich von Belastungsquellen (z.B. Gewer-

bebetriebe, stark emittierende landwirtschaftliche Betriebe oder Kr MN 10); 

Windschutz in windexponierten Lagen   durch 
- Pflanzungen von Gehölzstrukturen mit Windschutzwirkung in der freien Landschaft (in Nord-Süd-Richtung) 

und in den Ortsrandbereichen, vor allem an den in Hauptwindrichtung gelegenen (süd-)westlichen Ortsrän-
dern; 

- Aufbau von den Hochwaldbeständen vorgelagerten, Wärme liebenden und begünstigten Säumen und gestuf-
ten Waldrändern in entsprechender Exposition (vorrangig Südwesten und Westen), insbesondere an den 
(süd-)westexponierten Waldrändern der Höhenrücken; 

5.2.2 Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft 

Ziele 
- Verbesserung der Wasserqualität der Fließgewässer (Ziel: durchgehend Gewässergüte II für den Angergra-

ben, Erhalt der Gewässergüte II der beiden Hungerbäche als Minimalziel) durch den Aufbau von durchgängi-
gen Pufferstreifen entlang der Fließgewässer und Vermeidung von Abwassereinleitung. Die Verbesserung 
der Gewässergüte des Mühlbaches (II-III) ist aufgrund der Ableitung aus der Wertach stark eingeschränkt. 
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Ackerflächen grundsätzlich vermieden bzw. die vorhandene Grünlandnutzung beibehalten und die Flächen nach 
Möglichkeit extensiviert werden.  
Aus landschaftsplanerischer Sicht sollte als anzustrebender Endzustand des betreffenden Flächenumgriffs weiter-
hin eine flächenhafte Extensivierung sowie die Entwicklung einer lückenlosen, möglichst breiten und zusammen-
hängenden Auwaldfläche beidseits entlang der Wertach erfolgen. 
Diese Maßnahmen werden durch die Ausweisung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft, in denen vorrangig Kompensationsmaßnahmen entwickelt werden sollen, unterstützt. 

Gewässerentwicklungsplan der gemeindlichen Gewässer III. Ordnung  
Auf die diesbezüglichen Ausführungen in Kap. 6.3.2 wird verwiesen.  

Gleichmäßiger Abfluss des Oberflächenwassers, Rückhaltung von Hochwasserspitzen in natürlichen Re-
tentionsräumen   durch 
- Freihaltung des genannten Überschwemmungsgebietes entlang des östlichen Hungerbaches am südöstli-

chen Ortsrandbereich von Wiedergeltingen von Bebauung, Versiegelung und sonstiger Einengung; 
- Grundsätzliche Förderung der geregelten Niederschlagsversickerung und flächenhaften Grundwasserneubil-

dung in den bebauten Bereichen, anstelle einer möglichen Abführung über die Kanalisation; falls eine Versi-
ckerung aufgrund des geologischen Untergrundes nicht möglich ist, Rückhaltung in Retentionsräumen und 
gedrosselte Einleitung in den Vorfluter; dies dient der Verringerung des Abflusses und der Verringerung der 
Hochwassergefahr. 

- Vermeidung von Bodenversiegelung und Durchführung gezielter innerörtlicher Entsiegelungsmaßnahmen; 

Schutz des Grundwassers und Erhaltung Grundwasserneubildung durch 
- Sicherung des Grundwasservorkommens durch Erhaltung qualitätssichernder Bewaldung und Vermeidung 

wassergefährdender Nutzungen, z.B. großflächige Bodenaufschlüsse oder nicht angepasste landwirtschaft-
liche Nutzung in den empfindlichen Bereichen; 

- Möglichst dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers in den neuen Baugebieten  

5.2.3 Biotopverbund 
Ziele 
- Aufbau eines vernetzten Biotopverbundsystems zwischen der als ökologischer Schwerpunktbereich (= 

überörtliche Wanderungsbahn) wirksamen Wertach mit ihren Auenbereichen und dessen Umgebung. Dar-
über hinaus Stärkung bzw. Entwicklung von trockenen und mageren Lebensraumstrukturen entlang der Bahn-
strecke, der BAB 96 und im Bereich des Wiedergeltinger Wäldchens zu einer nach Möglichkeit durchgängigen 
Biotopverbundachse in West-Ost-Richtung; 

- Aufwertung bzw. Renaturierung oder naturnahe Entwicklung von Fließabschnitten der gemeindlichen Gewäs-
ser III. Ordnung; Ziel ist die Schaffung übergeordneter Vernetzungsstrukturen durch Erhalt und Optimierung 
wertvoller Vegetationsbestände und Lebensräume (Biotopkomplexe bzw. Lebensraumverbundsysteme). Ent-
lang der Fließgewässer im gesamten Planungsgebiet und insbesondere entlang des Mühlbaches ist auf aus-
reichend breite Uferschutzstreifen und möglichst durchgehend begleitende, standortgerechte Ufergehölzbe-
stände hinzuarbeiten (Gewässer- und Biotopschutz). Auch sollten die Gräben ausreichende Schutz- und Puf-
ferstreifen erhalten, ggf. in Kombination mit einer flächenhaften Extensivierung unmittelbar daran anschlie-
ßender Wiesenteilflächen. Vgl. Kap. 6.3.2. 

- Örtliche Verbesserung des Verbundes insbesondere in den strukturarmen Bereichen im Nordwesten und Os-
ten des Gemeindegebietes zur Steigerung bzw. zur Erhaltung der Lebensraum- und Artenvielfalt von Pflanzen 
und Tieren, z.B. durch Neupflanzung von Hecken und Feldgehölzen im Rahmen von Flurdurchgrünungsmaß-
nahmen sowie den Aufbau von Magerstandorten entlang vorhandener Standortpotenziale (Wegraine, Ran-
ken, Straßenböschungen); 

- Erhalt bzw. Aufwertung und Entwicklung vorhandener flächiger Gehölzbestände, Kleinstrukturen und Tritt-
steinbiotope wie z.B. prägende Einzelbäume, Baumgruppen und Hecken, Wegraine, Ranken als mögliche 
Magerstandorte sowie potentielle Nasswiesen bzw. Feuchtstandorte im Nahbereich von Fließgewässern; in 
diesem Zusammenhang sollten die vor allem im Bereich der Höhenrücken oftmals noch monostrukturierten 
Waldbestände langfristig zu standortgerechten Mischwaldbeständen mit gestuften Rändern umgebaut wer-
den. 
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5.2.4 Landschaftsbild 
Ziele 
- Erhalt der Ablesbarkeit der typischen landschaftlichen Gliederung des Gemeindegebietes entsprechend der 

Gliederung des Landschaftsraumes der Iller-Lech-Schotterplatten bzw. im Bereich des Gemeindegebietes 
Erhalt der grundsätzlichen Ablesbarkeit der beiden durch einen Höhenzug getrennten Nord-Süd-gerichteten 
Talräume der Wertach und der von den Hungerbächen und der Gennach durchflossenen, stark aufgeweiteten 
würmeiszeitlichen Niederterrasse;  

- Erhalt des grundsätzlich offenen Charakters und des abwechslungsreichen Landschaftsbildes insbesondere 
im Bereich der Höhenrücken sowie der Wertrachaue, des Mühlbaches und der Hungerbäche; 

- Der Aufbau von landschaftsbildprägenden und ökologisch wirksamen, auwaldähnlichen Gehölzbeständen 
bzw. standortgerechten Uferbegleitgehölzen entlang der Gewässerufer sowie die weitere Entwicklung des 
Auwaldes entlang der Wertach stehen dem Leitbild nicht entgegen, sondern sind aufgrund der Wahrnehm-
barkeit der Fließgewässer als natürliche Landschaftsstrukturen in diesem Zusammenhang als positiv in Bezug 
auf das Landschaftsbild zu werten. 

- Anreicherung (z.B. mit Hecken, Feldgehölzen und Einzelbäumen) der ausgeräumten landwirtschaftlichen Flu-
ren insbesondere im nordwestlichen und östlichen Gemeindegebiet zur Schaffung eines abwechslungsrei-
cheren Landschaftsbildes und von Orientierungspunkten in den bisher vergleichsweise strukturarmen Berei-
chen. Auf die entsprechenden Plandarstellungen der Maßnahmen zur Flurdurchgrünung sowie Pflanzung von 
Einzelbäumen und Baumgruppen entlang von Straßen und Wegen wird verwiesen. 

- Erhalt der markanten, raumwirksamen straßenbegleitenden Gehölzstrukturen (vorrangig Linden) entlang der 
Kr MN 10 und der Zufahrtsstraße zur Wiedergeltinger Mühle durch entsprechende Pflegemaßnahmen und 
Verjüngung;  

- Umsetzung geeigneter Eingrünungsmaßnahmen an den Ortsrändern (vorrangig im Südwesten, Süden und 
Südosten von Wiedergeltingen sowie generell im Rahmen der Umsetzung der Siedlungsentwicklungen) sowie 
an den in der Planzeichnung vorgeschlagenen Gebäuden und technischen Anlagen im Außenbereich;  

- Erhalt bzw. Schaffung von Abstandsflächen und Grünzäsuren zwischen einzelnen aufeinander folgenden Ab-
schnitten der Siedlungsentwicklung; 

5.2.5 Landwirtschaft 
Ziele 

- Sicherung der Flächen mit guter Ertragsfähigkeit für die landwirtschaftliche Nutzung; Vermeidung einer über-
mäßigen Flurdurchschneidung durch z.B. Infrastrukturmaßnahmen von Flächen mit hoher Bonität;  

- Sicherung der baulichen Erweiterungsmöglichkeiten entwicklungsfähiger landwirtschaftlicher Betriebe; Ver-
meidung von Einschränkungen infolge neuer Wohnansiedlungen in der direkten Nachbarschaft; 

- Erhalt und Entwicklung der landwirtschaftlichen Strukturen, u.a. durch eine große Vielfalt von Wirtschaftsfor-
men und Förderung von innovativen Ideen in der Landwirtschaft, wie beispielsweise verstärkte Nutzung er-
neuerbarer Energien, Direktvermarktung regionaltypischer Produkte, Verarbeitung bzw. Veredelung selbst 
produzierter Produkte und Rohstoffe; 

Empfehlungen und Maßnahmen zur Sicherung und Förderung des landwirtschaftlichen Erwerbszweiges   
durch 

- Erhalt und Sicherung der Voll- und Nebenerwerbsbetriebe zur Erhaltung der landwirtschaftlichen Arbeits-
plätze, zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit regional erzeugten Produkten und zur Land-
schaftspflege; 

- Möglichst geringer Verbrauch landwirtschaftlicher Flächen, v.a. ertragsreicher Böden, durch Überbauung; 
- Möglichst geringe Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmöglichkeiten durch benach-

barte Maßnahmen und Ausweisungen (z.B. Wohngebiete) im Umfeld der Betriebsstandorte; 
- Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten für landwirtschaftliche Betriebe im direkten Umfeld bisheriger 

Betriebsstandorte oder in zur Aussiedlung geeigneten Außenbereichszonen. 
Im vorliegenden Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan wurden diese Grundsätze soweit wie mög-
lich beachtet. Sollten diesbezüglich dennoch Konfliktbereiche bestehen, ist die Abwägung zugunsten der anderen 
Nutzung erfolgt. 
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Empfehlungen und Maßnahmen zur Sicherung und Förderung des Biotopverbundes in Verbindung mit 
landwirtschaftlich genutzten Flächen 
- Pflanzungen an Straßen und Wegen, Aufbau von Feld- und Wegrainen und Aufbau von Hecken, Vogelschutz- 

und Feldgehölzen zur Schaffung von Lebensräumen für Nützlinge und natürliche Fressfeinde von Schädlin-
gen sowie Aufbau eines Windschutzes, etc. vor allem in den landschaftlich vergleichsweise strukturarmen 
Bereichen östlich und nordwestlich von Wiedergeltingen; 

- Extensivierung von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen auf ökologisch sensiblen Böden, insbeson-
dere im Auenbereich der Wertach, des räumlich-funktionalen Umfelds des Mühlbaches und des "Wiedergel-
tinger Wäldchens" sowie im Nahbereich der restlichen gemeindlichen Fließgewässer (Aufbau von Pufferzo-
nen). Hier sollte künftig auf das Einbringen von mineralischem Dünger und die Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln nach Möglichkeit weitgehend verzichtet sowie die Schnitthäufigkeit in Anpassung an die ver-
minderte Düngung reduziert werden (Verbesserung v.a. der Schutzgüter Boden, Wasser, Tiere/Pflanzen); 

- Förderung von alternativen Verwendungsmöglichkeiten für das Mähgut extensiver Wiesen (z.B. als Pferde-
futter, Einstreu); 

5.2.6 Forstwirtschaft 

Ziele 
- Grundsätzlicher Erhalt der bestehenden Waldflächen; 
- Umbau der reinen Fichtenforste auf den Höhenrücken, vor allem im Nahbereich der Ortschaft , zu standort-

gerechten Mischwäldern durch Erhöhung des Laubholzanteiles im Rahmen der Verjüngung (auch als Aus-
gleichsmaßnahmen) sowie bei zukünftigen Aufforstungen;  u.a. mit dem Ziel einer Verbesserung von Vitalität, 
Standsicherheit, Lebensraumangebot, Ästhetik sowie Erholungseignung dieser Wälder; als Ziel gilt ein mög-
lichst hoher Laubholzanteil in Abhängigkeit des jeweiligen Standorts.  

- Entwicklung artenreicher, gestuft aufgebauter Waldrandstrukturen, bestehend aus laubholzreichem Wald-
mantel und einem nicht oder nur extensiv genutzten, vorgelagerten Krautsaum, vorrangig an den (süd-)west-
exponierten Waldrändern (Verbesserung der Standsicherheit des Waldes, des Biotopverbunds der Artenviel-
falt und Bereicherung des Landschaftsbildes);  

- Umbau (auf mittel- bis langfristige Sicht) der in den Auwaldbereichen der Wertach abschnittsweise vorhande-
nen Fichtenforste zu Auwaldbeständen durch stete Erhöhung des Anteiles an standortgerechten Gehölzen 
im Rahmen der Verjüngung sowie Berücksichtigung des Auwald-Standortes bei zukünftigen (Neu-)Auffors-
tungen; 

- Umbau der reinen Fichtenforste im Bereich des FFH-Gebietes "Wiedergeltinger Wäldchen" entsprechend des 
FFH-Gebiets-Managementplanes;  

- Erhalt und Optimierung der im Waldfunktionsplan gekennzeichneten Waldbestände mit besonderer Bedeu-
tung für das Landschaftsbild; langfristiger Erhalt und Optimierung der Bestände sowie Entwicklung aller noch 
reinen Fichtenwaldbestände in diesen Bereichen zu standortgerechten, artenreichen und altersklassegestuf-
ten Mischwäldern mit hoher Strukturvielfalt und Lebensraumwertigkeit; 

- Berücksichtigung ökologischer und landschaftsästhetischer Belange sowie Belange der Erholungsnutzung 
bei Entscheidungen über Neuaufforstungen; 

- Erhalt des strukturreichen, gut erlebbaren Landschaftsbildes zwischen Wertach und Höhenrücken im Süd-
westen des Gemeindegebietes durch Vermeidung großflächiger, den Talraum abriegelnder Aufforstungen; 

- Erhalt bzw. Offenhalten der siedlungsnahen und für die Wahrnehmung bzw. Erlebbarkeit des Landschafts-
raumes bedeutsamen Hangbereiche der Höhenrücken (Erhalt bedeutsamer innergemeindlicher Aussichts-
punkte); 

- Offenhalten bzw. Vermeidung von großflächigen Aufforstungen auf den Flächenbereichen von besonderer 
ökologischer und landschaftsgestalterischer Bedeutung im nördlichen und westlichen Anschluss an das "Wie-
dergeltinger Wäldchen"; die Aufforstungsfähigkeit innerhalb des Wiedergeltinger Wäldchens regelt der FFH-
Managementplan einvernehmlich mit den Grundstückseigentümern. 

- Unterstützung einer aus Sicht der Landschaftsplanung wünschenswerten, strukturellen Anreicherung der 
Landschaft in den weiträumig wirkenden, "ausgeräumten" bzw. landschaftlich strukturarmen Talräumen öst-
lich und nordwestlich von Wiedergeltingen durch Anlage von Waldflächen geeigneter Größe. 
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In Summe und in der Gegenüberstellung werden also weit mehr Wohn- und Mischbauflächen aus dem Flächen-
nutzungsplan herausgenommen als beibehalten werden, und es werden weit weniger Flächen vorgehalten, als der 
Wohnbaulandbedarf betragen würde. Ziel der Gemeinde ist es, diese Differenz durch die Nutzung bzw. Aktivierung 
des Innenentwicklungspotenzials auszugleichen.  

 

Wohnbauflächen 
- W1 Ostertauschwiesen - Umwidmung der Wohnbaufläche in eine Fläche für die Landwirtschaft 
- W2 Schafstadläcker - Beibehaltung einer vorhandenen Wohnbauland-Planungsfläche 
- W3 Westlich Bahnhofstraße II - Lehbüchelweg - Überwiegende Umwidmung der Wohnbaufläche in eine Fläche 

für die Landwirtschaft, kleinräumige Umwidmung von bisher dargestellter Wohnbaufläche in Mischbaufläche 
- W4 Westlich der Bahnhofstraße III - Überwiegende Umwidmung der bisher dargestellten Wohnbaufläche in 

eine Fläche für die Landwirtschaft  
- W5 Westlich der Steingadener Straße - Umwidmung von ca. einem Drittel der bisher dargestellten Wohnbau-

land-Planungsfläche in eine Grünfläche  
- W6 Östlich der Steingadener Straße und W7 Südlich der Buchloer Straße - Beibehaltung einer vorhandenen 

Wohnbauland-Planungsfläche 
- W8 und W9 Riedgarten - Umwidmung der bisher dargestellten unbebauten Wohnbaufläche in eine Fläche für 

die Landwirtschaft 
- W13 Angerwiese Wohnbaufläche und Mischbaufläche - Umwidmung einer Fläche für die Landwirtschaft in eine 

Wohnbauland-Planungsfläche (ca. drei Bauparzellen) und eine Mischbauland-Planungsfläche (ca. eine Bau-
parzelle); hierbei handelt es sich um Innenentwicklung gemäß § 34 BauGB. 

 
Gemischte Bauflächen 
- Gemischte Baufläche am östlichen Ortsrand, nördlich der Kreisstraße Kr 10 - Rücknahme der gemischten Bau-

fläche bis auf Linie des südlich bestehenden Ortsrandes 
 

Gewerbliche Bauflächen 
- G1 Gewerbliche Baufläche Nordost - Teilfläche Ost - Umwidmung einer Fläche für die Landwirtschaft in eine 

gewerbliche Baufläche  
- G2 Gewerbliche Baufläche Nordost - Teilfläche West - Umwidmung einer Fläche für die Landwirtschaft in eine 

gewerbliche Baufläche 
 

 Gewerbliche Bauflächen 

Flächenbezeichnung Fläche in 
ha 

Ände-
rung 

Heraus-
nahme 

Bereits 
in FNP 
2009 

Neupla-
nung 

G1 Gewerbliche Baufläche Nordost -  
Teilfläche Ost 

2,46    x 

G2 Gewerbliche Baufläche Nordost -  
Teilfläche West 

1,58    x 

Summe der gewerblichen Bauflächen 4,04     

 

  






















































































































